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1 Einleitung 

 Ausgangslage 

Die Spezialzone Eifeld 1 / 2 in Gelterkinden umfasst aktuell die Parzellen Nrn. 1253 / 2003 / 1319 / 4574 / 4673 

/ 4674 (Eifeld 1) sowie die Parzellen Nrn. 1249 / 4576 / 4575 (Eifeld 2). Das Gebiet liegt unmittelbar nördlich 

des Bahnhofs am Übergang zwischen Wohn- und Gewerbezone. Nördlich bis nordöstlich des Areals befindet 

sich die Wohnzone W2 bzw. die Wohn- und Geschäftszone WG3 mit Ein- und Doppeleinfamilienhäusern, wobei 

unmittelbar an das Quartierplan-Areal angrenzend eine grössere Baulücke existiert.  Östlich des Areals befindet 

sich die Zentrumszone Z3, welche ebenfalls nicht vollständig bebaut ist, und westlich setzt sich die Gewerbe-

zone bis an die Gemeindegrenze fort. Im Rahmen der Quartierplanung "Eifeld" sollen die Parzellen Nrn. 1249, 

4575, 1253 und 2003 mit einer Fläche von 17'405 m2 neu überbaut werden 

Abbildung 1  Verortung des Quartierplan-Areals "Eifeld" 

Von der Rickenbacherstrasse kommend ist das Areal über den südlich entlang der Bahnlinie verlaufenden Ei-

weg oder über die Rebgasse zu erreichen. Eine zweite Erschliessungsmöglichkeit besteht über den von der 

Hauptstrasse abzweigenden Bündtenweg (auf Gebiet der Gemeinde Böckten) und den Eiweg in Gegenrichtung. 

Von der Hauptstrasse ausgehend besteht Anschluss an die Umfahrung Sissach und anschliessend die Auto-

bahn A22 (Basel – Bern / Luzern / Zürich) resp. Autostrasse A2 (Liestal).  

Durch die Nähe zum Bahnhof Gelterkinden verfügt das Areal über einen sehr guten Anschluss an den regiona-

len und überregionalen Bahnverkehr: Der Bahnhof wird im Stundentakt durch den Interregio 27 (Basel – Liestal 

– Olten – Luzern) sowie im Halbstundentakt durch die Bahnlinie S3 (Delémont – Laufen – Basel – Liestal – 

Olten) bedient. Zudem ist der Bahnhof Ausgangspunkt für die lokalen Postauto-Linien zu den umliegenden 

Ortschaften und in Richtung Rheinfelden. 

Die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs ist durch die Migros-Filiale in der Nähe des Bahnhofs gewähr-

leistet. Daran anschliessend beginnt der Dorfkern von Gelterkinden mit weiteren Geschäften für Waren des 

täglichen und periodischen Bedarfs sowie Dienstleistungen (Bank, Post etc.). 
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 Rechtskräftige Zonenvorschriften 

Vor der Revision der Zonenvorschriften Siedlung im Jahr 2015 (RRB Nr. 1313 vom 25. August 2015) war das 

Planungsgebiet Teil eines von der Gemeindegrenze bis zur Rickenbacherstrasse durchgehenden Gewerbege-

biets. Im Rahmen der Revision der Zonenvorschriften Siedlung wurde dieses Gewerbegebiet im Osten gröss-

tenteils aufgelöst und die Spezialzone Eifeld 1 (Gebäudehöhe 10m) resp. 2 (Gebäudehöhe 15m) festgelegt. Für 

beide Spezialzonen ist als Nutzungsart die Gewerbezone festgelegt (Nutzung gemäss § 23 Abs. 1 RBG), wobei 

die Lärm-Empfindlichkeitsstufe III gilt.  

Abbildung 2  Spezialzone Eifeld 1 / 2 sowie Quartierplan-Areal mit Eigentumsverhältnissen 

Die zur Spezialzone Eifeld 1 resp. 2 gehörenden Parzellen sind im Besitz von sechs verschiedenen Eigentü-

merschaften, wobei die Nerinvest AG (Parzelle Nr. 1249) den grössten Flächenanteil hat. Die weiteren Mitei-

gentümer Rema Immobilien AG (Parzellen Nrn. 1253 / 2003), Dreireben (Parzelle Nr. 1319), Gisin (Parzellen 

Nrn. 4574 / 4673), Waller (Parzelle Nr. 4575) und Vetrium AG (Parzelle Nr. 4576) wurden zu Beginn der Pla-

nungsarbeiten zur Mitplanung angefragt. Aufgrund der durch den Kanton geforderten Einordnung in ein gemein-

sames Konzept und die dadurch entstehenden Widersprüche zu bestehenden individuellen Bebauungsabsich-

ten entschieden sich die Eigentümerschaften Dreireben und Gisin jedoch gegen eine Teilhabe an der Quartier-

planung. Für die Parzelle Nr. 4575 bestehen zurzeit keine Entwicklungsabsichten und der Eigentümer verzichtet 

deshalb ebenfalls auf eine Integration in den Quartierplan. Der Perimeter der vorliegenden Quartierplanung 

umfasst somit die Parzellen der Nerinvest AG, der Rema Immobilien AG sowie der Vetrium GmbH (= Tierarzt-

praxis Ergolz).  
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 Planungsabsichten 

1.3.1 Quartierplanung "Eifeld" 

Die bestehenden Gewerbebauten auf der Parzelle Nr. 1249 waren früher im Besitz der Möbelverkaufskette 

IKEA und dienten als Verwaltungssitz des Unternehmens. Momentan steht ein grosser Teil der Lokalitäten leer. 

Die beiden Parzellen Nrn. 1253 und 2003 wurden bisher landwirtschaftlich genutzt. Auf Parzelle Nr. 4576 be-

findet sich ein Gebäude neueren Datums (Baujahr 2014), welches im Erdgeschoss durch die Tierarztpraxis 

Ergolz genutzt wird und im Obergeschoss weitere gewerbliche Mieter beherbergt. 

Im Rahmen der Quartierplanung "Eifeld" sollen auf dem Gebiet der Parzellen Nrn. 1249, 1235 und 2003 die 

zonenrechtlichen Voraussetzungen für eine Überbauung mit zwei 5-geschossigen Gewerbebauten sowie sechs 

3- bis 5-geschossigen Wohnbauten geschaffen sowie eine differenzierte Aussenraumgestaltung und ein kon-

zentriertes Erschliessungs- und Parkierungskonzept sichergestellt werden. Darüber hinaus soll auf der Parzelle 

Nr. 4576 eine Aufstockung des bestehenden Gebäudes für eine zusätzliche Wohnnutzung ermöglicht werden. 

1.3.2 Mutation zum Zonenplan Siedlung 

Parallel zur Quartierplanung "Eifeld" sollen die verbleibenden Parzellen der Spezialzone Eifeld 1 / 2 (Parzellen 

Nrn. 1319 / 4573 / 4574 / 4674 in der Spezialzone Eifeld 1 und die Parzelle Nr. 4575 in der Spezialzone Eifeld 

2) neu der Wohn- und Geschäftszone WG3b zugewiesen werden. Damit werden die heutigen baulichen Ent-

wicklungsmöglichkeiten für diese Parzellen erhalten. Die Zuweisung zur Wohn- und Geschäftszone WG3b er-

folgt mittels einer Mutation zum Zonenplan Siedlung und ist in Kapitel 5 erläutert. 
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2 Bebauungs- und Aussenraumkonzept 

Das Bebauungskonzept sieht eine Kombination aus zwei 5-geschossigen Gewerbebauten sowie sechs 3- bis 

5-geschossigen Wohnbauten im rückwärtigen Teil des Quartierplan-Areals vor. Die Gewerbebauten sind im 

Süden parallel zum Eiweg platziert und bilden einen Riegel zum Eiweg und zur Bahn, um so die dahinterlie-

gende Wohnüberbauung vor Lärm- und Verkehrsimmissionen zu schützen.  

Die Wohnbauten sind alle gegen Süden orientiert, um eine optimale Besonnung und Ausrichtung der Wohnun-

gen zu gewährleisten. Die Gewerbebauten stehen parallel zum Eiweg und bilden somit einen klaren Abschluss 

zur Strasse. Um den Austausch und Synergien zwischen Wohnen und Gewerbe zu fördern, wird ein Platz im 

zentralen Bereich als Begegnungsort geplant. Dieser ist von der Strasse abgewandt am Übergang zwischen 

Wohn- und Gewerbebauten platziert. Der Platz wird auf drei Seiten durch die umliegenden Gebäude gefasst 

und bekommt so einen Innenhofcharakter. Entlang des Eiwegs ist eine Baumreihe vorgesehen, womit die heute 

bereits stellenweise ausgeprägte Baumallee erweitert bzw. akzentuiert wird. 

Auf der Parzelle Nr. 4576 soll für das bestehende Gebäude eine Aufstockung um zwei Geschosse und zusätz-

lich zur bisherigen Gewerbenutzung auch eine Wohnnutzung in den oberen Geschossen ermöglicht werden. 

 

Abbildung 3  Bebauungs- und Freiraumkonzept (vergrösserte Darstellung: Anhang 5)  

Der Aussenraum vereint die unterschiedlichen Nutzungen der Neubauten und bindet sie ins Quartier ein. Durch 

die Bebauung und die bestehende Topografie entsteht eine Parallelität und Zonierung des Freiraums und ein 

grösserer Raum, der als Treffpunkt und Kern der Siedlung dient.  

Um diese räumliche Linearität zu brechen und das Raumerlebnis attraktiver zu gestalten, sind die Wege und 

Vegetation strukturreich gestaltet. Belagswechsel und die Reduktion versiegelter Flächen auf das Notwendigste 

strukturieren die für die Notzufahrten benötigten Dimensionen der Erschliessungsflächen. Gleichzeitig schaffen 
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sie zusammen mit Strukturvielfalt in Substraten, Feuchtigkeit und Vegetation nicht nur eine optische Vielfalt und 

Abwechslungsreichtum, sondern auch Artenvielfalt. Durch Mauerelemente, Architektur, wegbegleitende Was-

serelemente und bandartige Bepflanzungen wird diese Vielfalt zusammengehalten und schafft eine grosszügige 

Vernetzung. 

Nutzungstechnisch bietet die Strukturvielfalt auch ein breites Angebot an Spielmöglichkeiten und Funktionalität 

im Alltag, sowie Raum für Infrastrukturen wie Fahrradständer und Sitzgelegenheiten. Konzentriert werden die 

Spielnutzungen einerseits entlang der Einstellhallenwand, die aus dem Boden ragt, andererseits im zentralen 

Freiraum der Siedlung zwischen Wohnraum und Gewerbe. Während die Spielzone entlang der Wand eher auf 

Wohnbauten ausgerichtet ist, bietet der zentrale Freiraum an der Schnittstelle zum Gewerbe vermehrt halböf-

fentlichen Charakter. Auf den Südseiten der Gebäude sind ruhige, private Aussenräume geplant, die sich durch 

Vegetation und Terrainsprünge jeweils von Erschliessungszonen abheben. So werden durch landschaftliche 

Elemente wie Topografie, Beläge und Vegetation unterschiedliche Nutzungen ermöglicht und gelenkt. 

Das Bebauungs- und Aussenraumkonzept der Quartierplanung wurde am 29. März 2019 der kantonalen Are-

albaukommission (ABK) vorgestellt. Die Erwägungen der ABK sowie deren Umsetzung der Erwägungen im 

Rahmen der Quartierplanung sind in Anhang 1 und Anhang 3 erläutert.  

 

3 Bestandteile 

Die Quartierplanung "Eifeld" sowie die Mutation "Spezialzone Eifeld" umfassen folgende Dokumente: 

Quartierplanung "Eifeld" 

– Quartierplan-Reglement  

– Quartierplan (Situation und Schnitte, 1:500) 

– Quartierplan-Vertrag (Ausarbeitung pendent) 

– Planungsbericht (inkl. Erläuterungen zu Mutation "Spezialzone Eifeld") 

– Mitwirkungsbericht 

– Verkehrsgutachten und Mobilitätskonzept "QP Eifeld" vom 4. Oktober 2021, Glaser Saxer Keller AG 

– Lärmschutznachweis nach LSV: Eisenbahnlärm und Autoeinstellhalle vom 2. April 2020, Gruner AG 

Mutation "Spezialzone Eifeld" 

– Mutationsplan zum Zonenplan Siedlung der Gemeinde Gelterkinden (Parzellen Nrn. 1319 / 4574 / 4673 / 

4674 sowie 4575 

Das Quartierplan-Reglement und der Quartierplan bilden zusammen den öffentlich-rechtlichen Planungserlass 

der Quartierplan-Vorschriften. Zusammen mit der Mutation zum Zonenplan Siedlung (Mutation "Spezialzone 

Eifeld") sind sie inhaltlicher Gegenstand im Rahmen der Beschlussfassung, des Auflageverfahrens und des 

Genehmigungsentscheides des Regierungsrates. 

Zur Sicherstellung der Bebauung sowie der Funktionalität der Quartierplanung können ergänzende privat-recht-

liche Regelungen erforderlich sein. Die Regelung dieser allfällig erforderlichen privat-rechtlichen Belange erfolgt 

mittels Quartierplan-Vertrag gemäss § 46 Abs. 2 RBG, mit welchem die Grundlage für die entsprechenden 

Eintragungen im Grundbuch hergestellt wird. Die Genehmigung einer Quartierplanung erfolgt nur dann, wenn 

die erforderlichen privat-rechtlichen Regelungen in einem Quartierplan-Vertrag sichergestellt sind. 

Der Planungsbericht umfasst die nach Art. 47 RPV und § 39 RPG geforderte Berichterstattung zur Quartierpla-

nung "Eifeld" und zur Mutation "Spezialzone Eifeld". In den beiden Gutachten wird die erforderliche Fachbeur-

teilung betreffend Verkehr/Parkierung und Lärmschutz vorgenommen und nachgewiesen. 
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4 Erläuterungen zur Quartierplanung 

Nachfolgend werden die wichtigsten Inhalte der Quartierplanung (Plan und Reglement) erläutert. Standardi-

sierte oder formelle Bestimmungen und Festlegungen, welche der üblichen Form einer Quartierplanung ent-

sprechen oder selbstredend sind, werden nicht behandelt. 

 Geltungsbereich und Wirkung 

Der Geltungsbereich der Quartierplanung beschränkt sich ausschliesslich auf die Parzellen Nrn. 1249, 1253, 

2003 und 4576 in Gelterkinden. 

Mit der Genehmigung der Quartierplan-Vorschriften werden die Zonenvorschriften Siedlung der Gemeinde Gel-

terkinden für das Quartierplanareal vollständig abgelöst.  

 Art und Mass der Nutzung 

4.2.1 Nutzungsart 

Für das Quartierplan-Areal wird die Wohn- und Geschäftsnutzung gemäss § 21 Abs. 3 RBG festgelegt. Neben 

der Wohnnutzung sind im Quartierplan auch wenig bis mässig störende Betriebe zulässig. Als wenig störend 

gelten bspw. Läden, Geschäftshäuser, Schulungseinrichtungen, medizinische Einrichtungen, kleine Handwer-

kerbetriebe sowie öffentliche Lokale und Restaurants; als mässig störend gelten Handwerkerbetriebe wie Bo-

denleger, Dachdecker, Sanitär etc. sowie kulturelle Einrichtungen, Musiklokale, Handelsbetriebe und Tankstel-

len.  

Die Wohnnutzung wird dabei auf die Baubereiche 1 bis 6 und die Geschäftsnutzung auf die Baubereiche 7 und 

8 beschränkt. Durch die räumliche Trennung der Nutzungsarten wird ein möglichst konfliktfreies Nebeneinander 

von Wohn- und Geschäftsnutzung gefördert. Lediglich in Baubereich 9 ist auf Wunsch der Eigentümerschaft 

eine Geschäftsnutzung und in Ergänzung dazu eine Wohnnutzung vorgesehen. In Baubereich 3 besteht zudem 

die Möglichkeit zur Unterbringung eines Kindergartens, wobei Kindergärten als mässig störende Betriebe gelten 

und somit nicht im Konflikt mit der festgelegten Wohnnutzung stehen (vgl. Merkblatt "Zuordnung Lärm-Empfind-

lichkeitsstufen. Vollzug Art. 43 und 44 der Lärmschutz-Verordnung", Amt für Raumplanung BL, 2013). 

Die Spezifizierung der Nutzungsart für die einzelnen Baubereiche erfolgt durch die Festlegung von entspre-

chenden Bruttogeschossflächen im Quartierplan-Reglement (vgl. Kapitel 4.2.2). In Übereinstimmung mit der 

festgelegten Nutzungsart wird für das Quartierplan-Areal in den Baubereichen 1 bis 6 die Lärm-Empfindlich-

keitsstufe II und in den Baubereichen mit 7 bis 9 die Lärm-Empfindlichkeitsstufe III festgelegt (nach Art. 43 Abs. 

1 b resp. c der eidg. Lärmschutzverordnung). 

4.2.2 Nutzungsmass Hauptbauten 

Das Nutzungsmass wird mit der zulässigen Bruttogeschossfläche (BGF) gemäss § 49 (IVHB) RBV-BL definiert. 

Die Bruttogeschossfläche umfasst alle oberirdischen Vollgeschossflächen inkl. Umfassungsmauern sowie 

Dachgeschossflächen mit einer Mindesthöhe (OK Dachgeschoss bis UK Dachkonstruktion) von 2.30 m und 

einer Mindestbreite von 2.00 m. Untergeschossflächen, welche unabhängig von der Nutzung die wohnhygieni-

schen Voraussetzungen erfüllen sowie Flächen von unbeheizten Zwischenklimaräumen (verglaste Balkone, 

Wintergärten, vorgelagerte Windfänge etc.) zählen ebenfalls zur BGF. Mindestens einseitig offene Balkone, 

Eingangsbereiche und Sitzplätze (gedeckt oder ungedeckt) sind hingegen nutzungsfrei. 
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Das festgelegte Nutzungsmass wurde auf Basis des Richtprojekts vom 15. Oktober 2018 unter Einbezug einer 

Reserve festgelegt und beträgt insgesamt 20'850 m2 BGF. Bei einer massgebenden Arealfläche von 17'405 m2 

ergibt sich die folgende Ausnützung:  

Ausnützungsziffer (AZ) = 
������ �

�

	
���� �� 
 = 1.198 = 120 %  

Das im Rahmen der Quartierplanung festgelegte maximale Nutzungsmass verteilt sich wie folgt 

 Verteilung BGF nach Nutzungsarten 

Wohnnutzung * Gewerbenutzung * Nutzungsoption 

Kindergarten 

Total Total ohne  
Kindergarten 

Verteilung ** 

13'390 m2 

 (= 65 %) ** 

7'210 m2 

 (= 35 %) ** 

250 m2 20'850 m2 

 

20'600 m2 

  

Wohnen: 65 % 

Gewerbe: 35 % 

*  inkl. Wohnnutzung und Geschäftsnutzung auf Parzelle Nr. 4576 von 1'040 m2 bzw. 560 m2 

** Verteilung zwischen Wohnnutzung und Gewerbenutzung gemäss Vorgabe Zonenreglement Siedlung (Art. 5 Abs. 3): maxi-

maler Wohnanteil von 65 % in Abweichung zu Art. 23 RBG (= Gewerbezone). Der Kindergarten als Nutzungsoption wurde 

von der Gesamt-BGF abgezogen, da es sich hierbei um eine Nutzung mit öffentlichem Charakter handelt und die Abwei-

chung das maximalen Wohnanteils nach Art. 5 Abs. 3 ZRS in Bezug zur Gewerbezone bzw. zur Gewerbenutzung steht. 

Wird die Nutzungsoption Kindergarten durch die Gemeinde nicht beansprucht, erhöht sich der Anteil Wohnen geringfügig 

auf 65.42 %. 

Damit eine ausgewogene Mischung von Wohn- und Geschäfts- bzw. Gewerbenutzung zu jedem Zeitpunkt ge-

währleistet ist bzw. mit einer Etappierung nur die Realisierung der Wohnnutzung erfolgt, wird im Reglement 

zudem festgelegt, dass der Anteil der Gewerbenutzung von 35 % auch bei einer Realisierung in Etappen ein-

gehalten werden muss. 

4.2.3 Nutzungsmass Klein- und Anbauten 

Das Nutzungsmass für Klein- und Anbauten wird mittels der anrechenbaren Gebäudefläche (aGbF) gemäss  

§ 49-IVHB RBV festgelegt. Als anrechenbare Gebäudefläche gilt die Fläche innerhalb der projizierten Fassa-

denlinie.  

Für Klein- und Anbauten im Zusammenhang mit der Wohnnutzung (z. Bsp. Velounterstände, überdachte / ein-

gehauste Entsorgungsanlagen, Trafostation etc.) wird im Quartierplan-Reglement ein Nutzungsmass von  

320 m2 festgelegt. Die Gebäudegrundfläche einzelner Klein- und Anbauten wird dabei auf maximal 25 m2 be-

schränkt. Zudem wurde für einen Aussenzugang zur unterirdischen Einstellhalle eine separate Massbegren-

zung von maximal 40 m2 definiert. Damit wird sichergestellt, dass das zur Verfügung stehende Nutzungsmass 

für Klein- und Anbauten nicht in Form von einigen wenigen Bauten beansprucht wird. Im Weiteren wurde defi-

niert, dass 20 m2 für die Erstellung von Vogelnisttürmen vorbehalten sind. Dies ermöglicht die Erstellung von 2 

bis 3 solcher Vogelnisttürme im Aussenraum. 

 Bebauung 

4.3.1 Baubereichsdefinitionen 

Die Bebauung des Quartierplan-Areals mit Hauptbauten erfolgt ausschliesslich innerhalb der festgelegten Bau-

bereiche. Diese definieren die Parameter der Bebauung betreffend Lage, Breite, Höhe und Geschossigkeit.  
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Die Definition der Baubereiche für Hauptbauten richtet sich nach dem Richtprojekt. Grundsätzlich weisen die 

Baubereiche eine allseitige Reserve von 1.0 m gegenüber dem Richtprojekt auf. Entlang des Eifeldwegs werden 

die Baubereiche 3 und 6 durch die bestehende kommunale Strassenbaulinie begrenzt (vgl. Kapitel 6.8.1) und 

wurden entsprechend angepasst. 

4.3.2 Messweise Gebäudehöhe 

Die Festlegung der Höhe der Hauptbauten bzw. der Baubereiche erfolgt mittels Höhenkoten (Meter über Meer). 

Die Bemessung erfolgt nach § 52c-IVHB RBV, demgemäss ist die Gebäudehöhe der grösste Höhenunterschied 

zwischen der Schnittlinie der giebelseitigen Fassadenflucht mit der Oberkante der Dachkonstruktion und der 

dazugehörigen Fassadenlinie. Die Gebäudehöhe wird inklusive einer allfälligen Dachrandaufbordung gemes-

sen. Sie stellt damit die baulich in Erscheinung tretende Gebäudehöhe dar.  

       

Abbildung 4  Messweise Gebäudehöhe (Quelle: Anhang 2 S.2 RBV) 

 

Mit Ausnahme von technischen Bauteilen (Entlüftungsbauteile, Liftüberbauten u. dgl.) darf die im Quartierplan 

definierte Baubereichshöhe nicht überschritten werden. Eine Begrenzung der Überschreitung wurde nicht fest-

gelegt. Jedoch schreibt das Reglement vor, dass derartige Bauteile um das Mass ihrer Mehrhöhe vom Dach 

bzw. von der Dachrandaufbordung zurückversetzt werden müssen. Die Anordnung von technischen Aggrega-

ten (Klima- und Lüftungsanlagen etc.) auf der Dachfläche ist nur gestattet, wenn diese in ihrer Höhe umwandet 

werden. Die Materialisierung der Umwandung muss sich gegenüber dem Gebäude unterordnen. 

Für Solaranlagen (Sonnenkollektoren und Photovoltaik) gelten abschliessend die Bestimmungen der überge-

ordneten Gesetzgebung von § 104a RBG-BL. 

4.3.3 Unterirdische Bauten 

Lage und Grösse der unterirdischen Bauten sind im Quartierplan (Situation und Schnitte, 1:500) orientierend 

dargestellt. Verschiebungen und Grössenänderungen sind zulässig, sofern diese die Funktionalität sowie das 

Gesamtkonzept der Quartierplanung nicht beeinträchtigen. Davon ausgenommen ist der vorgelagerte Teil der 

Einstellhalle zu den Baubereichen 1 und 2, welcher baulich als Terrainversatz bzw. als Sockelgeschoss in Er-

scheinung tritt und deshalb mit einem entsprechenden Baubereich verbindlich festgelegt wird. Im Reglement 

wird eine maximale Höhe von 3.0 m für diesen Terrainversatz festgelegt.  
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4.3.4 Gestaltung 

Damit sich die Quartierplan-Überbauung in das umgebende Siedlungsbild einfügt, wird im Reglement festge-

legt, dass die Hauptbauten hinsichtlich Materialisierung, Farbgebung und Architektur sorgfältig aufeinander ab-

gestimmt werden müssen, damit ein ästhetischer Gesamteindruck und eine gute Einpassung in das benach-

barte Siedlungsgebiet entstehen. Dies gilt auch für spätere Sanierungen und Änderungen von Bauten sowie 

nachträglich ein- und angebaute Gebäudeteile. 

4.3.5 Dachform und Dachflächennutzung 

Für Hauptbauten wird als Dachform das Flachdach festgelegt (Neigung max. 5°). Die Hauptdachflächen müs-

sen extensiv begrünt werden und/oder anderweitige ökologische Funktionen wie Nutzung von Solarenergie, 

Retention und/oder Sammlung von Regenwasser etc. erfüllen. Bei einer extensiven Begrünung sind einheimi-

sches Saatgut und natürliches Substrat zu verwenden. Zudem sind begrünte Fachdächer nach ökologischen 

Kriterien zu modellieren und mit Kleinstrukturen zu gestalten. Für Klein- und Anbauten wurde die Dachform 

nicht festgelegt. 

4.3.6 Klein- und Anbauten, Entsorgungseinrichtungen und Abstellräume 

Die Standorte von allfälligen Klein- und Anbauten wurden im Quartierplan bewusst nicht festgelegt, um eine 

flexible und bedarfsgerechte Anordnung von derartigen Einrichtungen zu gewährleisten. Klein- und Anbauten 

können in Beachtung von § 54 RBV (Bauten zwischen Bau- und Strassenlinie bzw. innerhalb des gesetzlichen 

Abstands zu Verkehrsflächen) sowie § 57 RBV-IVHB (Klein- und Anbauten sowie Abstandregelungen gegen-

über Nachbargrundstücken) sowie in Beachtung des Nutzungsmasses und den Bestimmungen zum Aussen-

raum frei platziert werden. Sowohl Klein- und Anbauten wie auch Entsorgungseinrichtungen müssen dabei an 

zweckmässigen Standorten platziert werden. Die Festlegung der Standorte erfolgt in Absprache mit dem Ge-

meinderat vor Eingabe des Baugesuchs. Damit kann eine zweckmässige und bedarfsgerechte Anordnung sol-

cher baulichen Anlagen unter Einflussnahme des Gemeinderates sichergestellt werden. Im unteren Abschnitt 

entlang des Eifeldwegs ist im Grünbereich A die Erstellung einer Trafostation als Kleinbaute zulässig. 

Für Zweiräder, Kinderwagen, Gehhilfen etc. sind zudem innerhalb der Hauptbauten gemeinsame und gut zu-

gängliche Abstellräume zu erstellen. Gut zugänglich bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Abstellräume 

in der Nähe der Eingänge platziert und hindernisfrei erreichbar sind.  

 Aussenraum 

4.4.1 Gestaltungsvorschriften zum Aussenraum 

Mit den Quartierplan-Vorschriften soll eine attraktive, auf die Bedürfnisse der Bewohnerschaft des Quartierplan-

Areals zugeschnittene Aussenraumgestaltung mit ökologischer Vernetzungsfunktion sichergestellt werden. Die 

Vorschriften zur Gestaltung des Aussenraumes basieren auf der Konzeption der Aussenraumgestaltung von pg 

Landschaften, Sissach. Diese ist abgestimmt auf die gemäss Richtkonzept vorgesehene Bebauung und Nut-

zung und gewährleistet eine vernetzende Durchgrünung des Aussenraums. Das Aussenraumkonzept ist dem 

Quartierplan-Reglement als Anhang beigefügt und gilt für die Aussenraumgestaltung als richtungsweisend. Zu 

den einzelnen im Quartierplan festgelegten Aussenraumtypen werden im Quartierplan-Reglement folgende 

Vorgaben gemacht: 
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 Aussenraumtypen und Gestaltungsvorgaben in den Quartierplan-Vorschriften 

Bezeichnung 

im QP 

Funktion Vorgaben Gestaltung 

Erschlies-
sungsfläche A 

– Motorisierte Erschliessung für Einstellhallen / oberirdische 
Parkplätze 

– Arealzugang für Langsamverkehr 

– Funktionale Gestaltung mit Hartbelag. Langsamverkehr ist 
bei Gestaltung zu berücksichtigen 

Erschlies-
sungsfläche B 

– Zugang zu den Bauten für Langsamverkehr 
– Ausnahmefahrten (Sanität, Feuerwehr, Umzüge, Gebäu-

deunterhalt etc.) 

– Nicht-lineare Wegverbindungen mit unterschiedlichen, 
mehrheitlich durchlässigen Belägen 

Grünfläche A – Grünfläche ohne private Nutzung – Naturnahe, artenreiche Bepflanzung mit vielfältigen Vegeta-
tionsstrukturen und unterschiedlichen Massstäblichkeiten. 

– Strukturreiche Modellierung des Terrains. 

Grünfläche B – Grünfläche mit privater Nutzung (Aussenbereiche der 
Erdgeschosswohnungen) 

– Aussensitzplätze bis max. 45 m2 zulässig, nicht als Sitzplatz 
verwendete Flächen sind zu begrünen 

– Abgrenzung durch Hecken und/oder Zäune nach einem ein-
heitlichen Konzept zulässig. 

– Bedarfsgerechte Aussenraumgestaltung im Falle einesKin-
dergartens 

Freiraum A – Aufenthaltsnutzungen der Quartierplan-Bewohnerschaft: 
Spielen, Verweilen, Begegnung etc. 

– Gestaltung mit verschiedenen Ausseninfrastrukturen und -
bereichen (Spiel- und Aufenthaltseinrichtungen, Brun-
nen/Wasserspiele etc.) für unterschiedlich Benutzergrup-
pen. Zudem Bepflanzung und schattenspendende Elemente 

– Bei einem Kindergarten ist die Gestaltung auf diese Nut-
zung abzustimmen (Aussenrauminfrastrukturen sollen durch 
den Kindergarten mitbenutzt werden können) 

– Mindestfläche total 1'400 m2 mit direktem Anschluss an 
nördliche Seite von Baubereich 8 

Freiraum B – Erschliessung der Baubereiche 3 / 4 und Spielstrasse.  
– Zudem Entwässerung und Anordnungsraum für Klein- 

und Anbauten (Veloabstellanlagen, Entsorgung etc.) 
– Terrainversatz aufgrund Einstellhalle dient als multifunkti-

onale Fläche (Spielen, Kletterhilfe für Bepflanzung, Öff-
nungen Einstellhalle, Stellfläche für Kleinbauten etc.) 

– Gestaltung mit nicht-linearen, unterschiedlichen und mehr-
heitlich wasserdurchlässigen Belägen 

Baumstandorte – Pflanzstandorte für Bäume – Im Areal sind mind. 4 gross-, 14 mittel- und 22 kleinkronigen 
Bäume zu pflanzen (insgesamt 40 Bäume) 

Lineare Vege-
tationsstruktur 

– Bandartige Bepflanzung zur ökologischen Vernetzung im 
Quartierplan-Areal 

– Ökologisch hochwertige, standort- und funktionsgerechte 
Bepflanzung 

Trampelpfad – Untergeordnete Wegverbindungen bzw. als sekundäre 
Fusswege zur Durchquerung des Quartierplan-Areals 

– Keine spezifischen Gestaltungsvorgaben, jedoch Erstel-
lungsplicht mit Realisierung des Aussenraums. 

   

Darüber hinaus werden im Quartierplan-Reglement verschiedene, für das gesamte Areal geltende Vorgaben 

zur Aussenraumgestaltung festgelegt: 

– Verwendung von einheimischen, standortgerechten (klimagerechten) Bäumen und Sträuchern; 

– Verbot von Anpflanzungen mit Arten, die zu den invasiven Neophyten gezählt werden; 

– Vorgaben von Mindeststammumfang für Baumanpflanzungen mit Unterscheidung von klein-/mittelkronigen 

und grosskronigen Baumarten; 

– Bei Baumstandorten über unterirdischen Bauten: der Baumart entsprechende Substrattiefe / Überdeckung 

sowie Mindestvorgaben für Substrattiefe mit Unterscheidung von klein-/mittelkronigen und grosskronigen 

Baumarten; 

– Erhalt und fachgerechte Pflege aller Bepflanzungen (inkl. extensive Dachbegrünungen) sowie Ersatz der 

Bepflanzungen bei Bedarf; Bepflanzung und Pflege der Bäume gemäss den aktuellen Grundsätzen der 

modernen Baumpflege; 

– Nach Möglichkeit wasserdurchlässige Anlage von Freiflächen, Wegen und Plätzen; 
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– Ausschluss von ökologisch wenig wertvollen "Steingärten" oder anderen nicht standortgerechten Vegetati-

onstypen; 

– Nach Möglichkeit natürliche Versickerung von Meteorwasser (= auf versiegelten Flächen oder Dächern 

anfallendes Sauberwasser) oder Ableitung von Meteorwasser in sickerfähige Aussenflächen; 

– Verwendung von lokalen Materialien wie Kies oder anstehendem Boden für Bodenaufbau; 

– Zweckmässige Platzierung von Klein- und Anbauten (z. B. Veloabstellanlagen), Quartierinfrastrukturen 

sowie Spiel, Aufenthalts- und Entsorgungseinrichtungen und Definition der Standorte in Absprache mit 

dem Gemeinderat; 

– Konzipierung von Aussenraumbeleuchtungen in Berücksichtigung der Umgebung (keine übermässige Be-

einträchtigung) und Beschränkung von Intensität, Leuchtdauer und Beleuchtungsstärke auf das Notwen-

dige und Lichtkegel nach oben abzuschirmen. 

4.4.2 Terraingestaltung 

Im Quartierplan-Reglement wird festgelegt, dass Massnahmen zur Terraingestaltung, welche sich auf das Aus-

senraumkonzept abstützen, zulässig sind. Auf die Angabe eines Masses für Abgrabungen und Aufschüttungen 

bei der Terraingestaltung wird bewusst verzichtet, da sich die Terraingestaltung aus dem Aussenraumkonzept 

und den im Quartierplan (Schnitte) festgelegten Terrainlinien ergibt. Lediglich für den Terrainversatz durch die 

Einstellhalle der Baubereiche 1 / 2 wird ein maximaler Höhenversatz von 3.0 m festgelegt (vgl. Kapitel 4.3.3). 

4.4.3 Nachweis zur Aussenraumgestaltung 

In den Quartierplan-Vorschriften werden verschiedene Vorgaben zur Nutzung und Gestaltung des Aussenrau-

mes gemacht. Zur Sicherstellung einer attraktiven und den Vorgaben entsprechenden Aussenraumgestaltung 

wird im Rahmen des Baugesuchsverfahrens ein Nachweis zur Aussenraumgestaltung verlangt. Mit diesem 

Nachweis kann die Umsetzung und Konkretisierung der verschiedenen, in den Quartierplan-Vorschriften defi-

nierten qualitätsbildenden Vorgaben zur Aussenraumgestaltung auf Stufe des Baugesuchverfahrens überprüft 

werden. Zudem kann mit diesem Nachweis die anschliessende bauliche Realisierung bzw. die Ausführung der 

Aussenraumgestaltung sowie der Spiel- und Aufenthaltseinrichtungen im Sinne der Quartierplan-Festlegungen 

vom Gemeinderat geprüft und durchgesetzt werden. 

 Erschliessung und Parkierung 

4.5.1 Erschliessung 

Die Arealerschliessung für den Motorverkehr erfolgt sowohl über den Eiweg als auch über den Eifeldweg. Über 

den Eiweg werden die unterirdische Einstellhalle der Baubereiche 3 bis 8 und die oberirdischen Parkplätze 

erschlossen. Über den Eifeldweg erfolgt im nördlichen Teil die Zufahrt zur Einstellhalle der Baubereiche 1 / 2 

und südlich ist eine zweite Zufahrt zu den oberirdischen Parkplätzen vorhanden.  

Alle vier Erschliessungspunkte sind auch für den Fuss- und Veloverkehr nutzbar. Am Eifeldweg bestehen für 

den Fuss- und Veloverkehr zwei zusätzliche Zugangsmöglichkeiten ins Areal, welche gleichzeitig der Gebäu-

deerschliessung dienen.  

Die Mehrzahl der Parkplätze wird in der unterirdischen Einstellhalle untergebracht. Ein kleinerer Teil der Park-

plätze wird oberirdisch angeordnet. Die oberirdischen Parkplätze befinden sich ausschliesslich in den im Quar-
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tierplan bezeichneten Bereichen im unteren Teil des Quartierplan-Areals. Der obere, der Wohnnutzung vorbe-

haltene Teil des Quartierplan-Areals bleibt somit frei von motorisiertem Verkehr und ist dem Langsamverkehr 

vorbehalten.  

4.5.2 Bedarf Abstellplätze für Autos und Velos 

Die der Berechnung der Abstellplätze (Autos und Velos) zugrundeliegende Annahme bzgl. Nutzungsmix ist im 

Verkehrsgutachten und Mobilitätsgutachten dokumentiert (vgl. Beilage 1). Aufgrund des Richtprojekts und dem 

damit verbundenen angenommenen Nutzungsmix und mit Einbezug der bestehenden 21 PP auf der Parzelle 

Nr. 4576 sind insgesamt 267 Autoparkplätze zu erstellen. Dabei sind für die zusätzliche Nutzung auf der Par-

zelle Nr. 4576 (Baubereich 9) insgesamt 13 Parkplätze (10 Stamm-PP und 3 Besucher-PP) zu erstellen. Für 

die Mitarbeiter und Kunden der Tierarztpraxis stehen die bestehenden 21 PP zur Verfügung. Der übrige Park-

platzbedarf von 233 PP (159 Stamm-PP und 74 Besucher-PP) ergibt sich für die Nutzungen der Baubereiche 1 

bis 8. Total sind gemäss Richtprojekt 270 Parklätze geplant, davon in den beiden AEH 210 PP sowie 60 ober-

irdische Parkplätze auf den Parzellen 1249 und 4576. Somit kann der gesetzliche Mindestbedarf an Autopark-

plätzen angeboten werden.  

Bei den Veloabstellplätzen ergibt sich gemäss kantonaler Wegleitung ein Bedarf von insgesamt 344 Stellplät-

zen. Dabei ergibt sich ein Bedarf für die Nutzung der Baubereiche 1 – 9 von 321 Stellplätzen (272 Stamm-SP 

und 49 Besucher-SP). Für die Wohnnutzung beim Baubereich 9 liegt der Bedarf bei 23 Stellplätzen. Die Anord-

nung der Veloabstellplätze ist im Baugesuch nachzuweisen. 

4.5.3 Bedarfsreduktion Autoabstellplätze 

Gestützt auf § 70 Abs. 2bis RBV wird mit der Quartierplanung eine Bedarfsreduktion für die Autoabstellplätze 

ermöglicht. Grundlage dazu bildet das Verkehrsgutachten und Mobilitätskonzept (vgl. Beilage 1). Daraus geht 

hervor, dass aufgrund der Standortfaktoren und den vorgeschlagenen Massnahmen eine Reduktion auf 0.8 

PP/Wohnung möglich ist. Der Reduktionswert, die Massnahmen und die Vorgaben zum Reporting/Controlling 

sowie die Zielvorgabe wurden gemäss dem Fachgutachten ins Quartierplan-Reglement übernommen. 

4.5.4 Ausnahmefahrten 

Für Ausnahmefahrten (Ambulanz, Feuerwehr, Umzug etc.) ist es notwendig, dass Fahrzeuge bis an die Ge-

bäude heranfahren können. Im Reglement wurde deshalb festgelegt, dass die Erschliessungsanlagen so anzu-

legen sind, dass die Gebäudezufahrt zu den Hauptbauten für den Ausnahmefall (Sanität, Feuerwehr, Umzüge, 

Gebäudeunterhalt etc.) sichergestellt ist. In den Vorgaben zur Aussenraumgestaltung und -nutzung wurde dies 

entsprechend berücksichtigt (Erschliessungsfläche A, vgl. Kapitel 4.4.1).  

 Energieeffizienz  

Im Reglement wurde festgelegt, dass die Anforderungen an die Minergie-Kennzahl (MKZ) für den Minergie-P-

Standard einzuhalten sind. Mit der MKZ werden die Hauptanforderungen aus dem Minergie-Baustandard als 

Grenzwert des Gesamtenergiebedarfs als gewichtete Endenergie in der Quartierplanung festgelegt. Beim Neu-

bau von Mehrfamilienhäusern entspricht die Minergie-Kennzahl beim Minergie-P-Standard 50 kW / (m2 × a). Mit 

welchen Massnahmen die Einhaltung des Grenzwertes erreicht wird, wird bewusst offengelassen und kann 

projektspezifisch gelöst werden. Des Weiteren sind die gesetzlichen Anforderungen mindestens einzuhalten.  

Zudem wurde im Reglement festgelegt, dass die Verwendung von fossilen Energieträgern nicht zulässig ist. 
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5 Erläuterungen zur Mutation "Spezialzone Eifeld" 

 Anlass 

Im Rahmen der Revision der Zonenvorschriften Siedlung (RRB Nr. 1313 vom 25. August 2015) wurde das 

Gebiet Eifeld von einer Gewerbezone zur Spezialzone Eifeld 1 / 2 umgezont. Mit dieser Änderung wurde für 

dieses Gebiet bewusst die Möglichkeit einer Mischnutzung geschaffen, damit das Entwicklungspotenzial des 

Gebiets am Übergang zwischen Wohn- und Gewerbezone und in nächster Nähe zum Bahnhof anerkannt wird.  

Die Spezialzone umfasst heute eine Fläche von rund 21'000 m2. Mit der Quartierplanung "Eifeld" wird eine 

Fläche von rund 17'400 m2 aus der Spezialzone entlassen und es verbleiben somit nur noch die Parzellen Nrn. 

1319 / 4573 / 4574 in der Spezialzone Eifeld 1 sowie die Parzelle Nr. 4575 in der Spezialzone Eifeld 2. Diese 

verbleibenden Parzellen verfügen gesamthaft über eine Fläche von rund 3'600 m2. Mit der verbleibenden Fläche 

ist es diesen Grundeigentümerschaften nicht mehr möglich, die im Zonenreglement mittels Quartierplanung 

vorgesehene Möglichkeit einer Wohnnutzung in Anspruch zu nehmen (Mindestfläche 4'000 m2). Die in der Spe-

zialzone verbleibenden Parzellen könnten somit künftig nur noch gewerblich genutzt werden.  

Eine ausschliesslich gewerbliche Nutzung für die Parzellen Nrn. 1319 / 4573 / 4574 / 4575 entspricht allerdings 

nicht den raumplanerischen Zielsetzungen der Gemeinde für das Gebiet Eifeld. Zudem würden die Parzellen 

als isolierte, kleinflächige Gewerbezonen in einem von Wohn- und Mischnutzung geprägten Gebiet verbleiben. 

Dies widerspricht dem Grundsatz der übergeordneten Raumplanungsgesetzgebung, welche eine zweckmäs-

sige Zuordnung von Wohn- und Arbeitsgebieten verlangt (RPG Art. 3 Abs. 3a).  

Für eine gewerbliche Nutzung der Parzellen im Sinne vom § 23 Abs. 1 RBG bestehen aufgrund der umliegenden 

Wohnnutzungen zudem erschwerte Voraussetzungen (erhöhte Anforderungen bzgl. Lärmemissionen etc.). Zur 

Beibehaltung der baulichen Entwicklungsmöglichkeiten sollen die Parzellen Nrn. 1319 / 4573 / 4574 / 4575 

entsprechend parallel zur Quartierplanung "Eifeld" mittels einer Mutation zu den Zonenvorschriften Siedlung in 

die Wohn- und Geschäftszone WG3b umgezont werden.  

 Auswirkungen 

Mit der Festlegung der Wohn- und Geschäftszone WG3b erwachsen für die betroffenen Parzellen folgende 

Änderungen: 

 Änderungen Zonenparameter aufgrund Mutation "Spezialzone Eifeld" 

 Zonenparameter bisher Zonenparameter neu 

Spezialzone Eifeld 1  

(Prz. Nrn. 1319 / 4573 / 4574) 
Spezialzone Eifeld 2 

(Prz. Nr. 4575) 
Wohn- und Geschäftszone 

WG3b 

Art der Nutzung Gewerbenutzung  
(mässig störende Betriebe) 

Gewerbenutzung  
(mässig störende Betriebe) 

Wohnnutzung sowie mässig stö-
rende Betriebe* 

Lärm-Empfindlichkeitsstufe III III III 

Überbauungsziffer - - 25% 

Maximale Fassadenhöhe 10.00 m 15.00 m 11.30 m 

* ausgenommen offene Lagerplätze, Fabrikation im Freien, Autoreparaturwerkstätten, Tankstellen, Abstellplätze für Altautos u. dgl. (vgl. Zonenreg-
lement Siedlung Art. 3.3) 

Durch die Festlegung der Wohn- und Geschäftszone WG3b sind neu Wohnnutzung sowie mässig störende 

Betriebe zugelassen. Das zulässige Nutzungsspektrum wird gegenüber der bisherigen Spezialzone Eifeld 1 / 2 

(Gewerbenutzung mit mässig störenden Betrieben) erweitert. Die baulichen Möglichkeiten werden im Vergleich 
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zur bisherigen Spezialzone Eifeld 1 / 2 zwar insofern eingeschränkt, als dass neu eine Überbauungsziffer von 

maximal 25% gilt. Für die Parzellen in der SpE1 wird dafür die maximale Gebäudehöhe von 10.00 m auf 11.30 

m angehoben. Für die Parzelle Nr. 4575 galt aufgrund der SpE2 bisher eine Gebäudehöhe von 15.00 m, diese 

wird durch die Mutation zur Wohn- und Geschäftszone WG3a folglich reduziert. Eine allfälliger Wertverlust der 

Parzelle Nr. 4575 aufgrund der reduzierten Gebäudehöhe wird durch die Werterhöhung infolge der neu zuläs-

sigen Misch- bzw. Wohnnutzung jedoch mehr als kompensiert. Zudem weisen sowohl die nördlich und südlich 

der Parzelle bestehenden Gebäude eine Gebäudehöhe von ca. 10 m oder darunter auf. Die neue Gebäudehöhe 

von maximal 11.30 m ist somit auch mit Blick auf die Einordnung einer allfälligen Neubaute auf Parzelle Nr. 

4575 in das Siedlungsbild sinnvoll. 

Von einer Erweiterung der westlich angrenzenden Zentrumszone auf die Parzellen Nrn. 1319 / 4573 / 4574 / 

4575 sieht der Gemeinderat hingegen bewusst ab. Die mit der Mutation vom 24. Oktober 2017 für die Zent-

rumszone festgelegte Überbauungsziffer von 45 % entspricht nicht den ursprünglichen Absichten des Gemein-

derats, welcher eine Überbauungsziffer von 35 % vorsah. Mit der Festlegung der Zentrumszone würde für die 

Parzellen Nrn. 1319 / 4573 / 4574 / 4575 zudem eine ÜZ ermöglicht, welche die überbaute Fläche der Quartier-

planung "Eifeld" (Überbauungsziffer von 25-30%) deutlich überschreiten würde. Im Sinne einer Gleichbehand-

lung der gesamten Spezialzone Eifeld wird für die Parzellen Nrn. 1319 / 4573 / 4574 / 4575 deshalb die Wohn- 

und Geschäftszone WG3b festgelegt.  

 Zonenabgrenzung 

Im Rahmen des Planungsverfahrens wurde festgestellt, dass die Zonenabgrenzung zwischen der SpE1 und 

SpE2 leichte Abweichungen von den Parzellengrenzen aufweist. Dies wird im Zuge der Mutation "Eifeld" korri-

giert. Weiter wurde festgestellt, dass bei der Parzelle Nr. 4674 eine Fläche von ca. 3 m2 der Zentrumszone 

zugewiesen ist. Diese Fläche wird im Rahmen der Mutation ebenfalls der Zone WG3b zugewiesen, damit die 

gesamte Parzelle eine einheitliche Zone aufweist.  

 

6 Planerische Rahmenbedingungen 

 Planungsgrundsätze Bund 

6.1.1 Planungsgrundsätze gemäss Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) 

Mit dieser Quartierplanung erfolgt eine Optimierung der baulichen Nutzung und der lagespezifischen Anordnung 

der Bebauung für ein bestimmtes Areal innerhalb des überbauten Siedlungsgebietes. Die Quartierplanung un-

terstützt resp. hält die Planungsgrundsätze Siedlung gemäss dem eidgenössischen Raumplanungsgesetz 

(RPG) wie folgt ein: 

– Haushälterische Nutzung des Bodens; 

– Zweckmässige Anordnung von Wohn- und Arbeitsgebieten; 

– Nutzung von brachliegenden bzw. ungenügend genutzten Flächen in Bauzonen; 

– Schonung der Landschaft bzw. Begrenzung des Siedlungsgebietes; 

– Schonung der Wohngebiete vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen (Luftverschmutzung, Lärm und 

Erschütterung); 

– Schaffung von zusätzlichen Grünflächen und Bäumen. 
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6.1.2 Anforderungen an Bauzonen nach Art. 15 RPG 

Nach Art. 15 RPG darf nur Land, welches sich für eine bauliche Nutzung eignet und voraussichtlich innert 15 

Jahren benötigt und erschlossen wird, als Bauzone ausgeschieden werden. Das Quartierplan-Areal ist bereits 

der Bauzone zugewiesen, es findet keine Neueinzonung statt. 

 Planungsgrundsätze Kanton 

6.2.1 Kantonaler Richtplan (KRIP) 

  

Abbildung 5  Auszug Richtplan-Gesamtkarte (Quelle: Amt für Raumplanung BL) 

 

Die kantonale Richtplankarte macht für das Gebiet der vorliegenden Quartierplanung keine konkreten Festle-

gungen (die Signatur "Bahnhofsgebiet / Entwicklungsschwerpunkt" gemäss Objektblatt S 2.2 bezieht sich vor 

allem auf das Bahnhofsgebiet im Bereich der heutigen Zentrumszone).  

Die Gemeinde Gelterkinden hat gemäss Raumkonzept Basel-Landschaft jedoch den Status eines Regional-

zentrums und ist Teil der ländlichen Entwicklungsachse Ergolztal. Als solches ist das Quartierplan-Areal von 

verschiedenen Vorgaben im Zusammenhang mit der Siedlungsentwicklung betroffen: 

Planungsvorgaben: Verweis: Umsetzung in der Quartierplanung: 

Mit den ländlichen Entwicklungsachsen wird eine an den 
Hauptverkehrsachsen (MIV und ÖV) ausgerichtete Sied-
lungsentwicklung verfolgt. Das Ausgreifen der Siedlungen 
auf die Talflanken soll begrenzt und unter Berücksichti-
gung einer erkennbaren Strukturierung auf gut erschlos-
sene Lagen entlang den Verkehrsachsen gelenkt werden. 

RK S.19 Das Quartierplan-Areal liegt im Talgrund in unmittelbarer Nähe des 
Bahnhofs und mit gutem Anschluss an die MIV-Hauptverkehrsachse des 
oberen Baselbiets.  

Dichteziel ländliche Entwicklungsachse: 60 EinwohnerIn-
nen/Beschäftigte pro ha 

RK-FS-b Mit einer Fläche von rund 17'405 m2 liegt das Dichteziel für das Quartier-
plan-Areal bei 104 EinwohnerInnen und Beschäftigten. Im Rahmen der 
Quartierplan-Überbauung sind insgesamt 126 Wohnungen geplant, 
hinzu kommen weitere rund 10 für den Baubereich 9. Bei einer durch-
schnittlichen Wohnungsbelegung von 3.0 Personen / Wohnung werden 
auf dem Quartierplan-Areal künftig rund 400 Personen leben. Hinzu kom-
men noch die Beschäftigten, welche in den geplanten Gewerbebauten 
tätig sein werden. Das Dichteziel des kantonalen Richtplans wird durch 
die Quartierplanung somit erfüllt.  

Umzonungen zu WMZ (Wohn-, Misch- und Zentrumszo-
nen) setzen eine kommunale Auslastung der WMZ von 
mindestens 95% gemäss Methode nach "Technische 
Richtlinie Bauzonen des Bundes" (März 2014) voraus. In 

S1.2-PG-b Die WMZ-Auslastung der Gemeinde Gelterkinden gemäss "Technische 
Richtlinien" beträgt 93.7% (Stand Februar 2020). Die Gemeinde erfüllt 
die im Richtplan geforderte Mindest-Auslastung für Umzonungen somit 

Quartierplan-Areal 
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Planungsvorgaben: Verweis: Umsetzung in der Quartierplanung: 

begründeten Ausnahmen, insbesondere bei guter öV-Er-
schliessungsgüte, zentraler Lage oder bei gesicherter zü-
giger Realisierung der neuen Nutzung, kann der Regie-
rungsrat Umzonungen auch in Gemeinden mit tieferer 
Auslastung genehmigen.  

knapp nicht. Nichtsdestotrotz sprechen aus Sicht der Gemeinde ver-
schiedene Gründe für eine Umzonung des Gebiets:  

• Das Quartierplan-Areal liegt in der öV-Güteklasse B und weist somit 
eine gute öV-Erschliessung mit Anschluss an den regionalen wie auch 
überregionalen Bahnverkehr auf; 

• Das Quartierplan-Areal liegt in nächster Nähe zum wichtigsten öV-
Knotenpunkt der Gemeinde und die Versorgung mit Gütern des tägli-
chen und periodischen Bedarfs ist durch die naheliegenden Detail-
händler (Migros, Landi, Lidl) gewährleistet. Das Ortszentrum mit wei-
teren Dienstleistungs- und Einkaufsangeboten ist in 10 Minuten zu 
Fuss bzw. weniger als 5 Minuten mit dem Velo erreichbar; 

• Die Möglichkeit einer Quartierplanung zur Realisierung einer 
Mischnutzung wurde im Rahmen der Revision der Zonenvorschriften 
Siedlung (RRB Nr. 1313 vom 25. August 2015) mit der Festlegung der 
Spezialzone bereits vorgespurt. Die in der vorliegenden Quartierpla-
nung vorgesehene Entwicklung des Areals mit Wohn- und Gewerbe-
nutzung entspricht somit unmittelbar den raumplanerischen Absichten 
der Gemeinde für dieses Gebiet; 

• Seitens der Hauptinvestorin Nerinvest AG besteht die Absicht, die 
Quartierplan-Überbauung unmittelbar nach Genehmigung der Quar-
tierplanung zu realisieren. 

Der Gemeinderat ist aus obenstehenden Gründen der Ansicht, dass die 
Quartierplanung und die damit einhergehende Neuschaffung von WMZ 
durch Umzonung für den dortigen Ortsteil wie auch für die Gemeinde 
insgesamt gewinnbringend und sinnvoll ist, und beantragt hiermit beim 
Regierungsrat, die Umzonung auf Grundlage des im Richtplantext er-
wähnten Ausnahmefalls trotz tieferer WMZ-Auslastung zu genehmigen. 

Umzonungen von Arbeitszonen oder öffentlichen Zonen 
von WMZ dürfen nicht zu Neueinzonungen derselben füh-
ren. 

S1.2-PG-b Mit Ausnahme der Tierarztpraxis Ergolz existieren im Quartierplan-Areal 
keine aktiven Gewerbenutzungen. Die Lokalitäten der Parzelle Nr. 1249 
stehen bereits seit längerem grösstenteils leer, und die Parzellen Nrn. 
1253 und 2003 wurden bis anhin landwirtschaftlich bewirtschaftet. Die 
geringe Nutzung der Gewerbeflächen deutet darauf hin, dass in der Ge-
meinde Gelterkinden aktuell kein Mangel an Gewerbeflächen herrscht. 
Im Rahmen der Quartierplanung werden zudem mind. 35% der zulässi-
gen BGF weiterhin für gewerbliche Nutzungen zur Verfügung stehen 
(Baubereiche 7 / 8 / 9).  
Es ist deshalb davon auszugehen, dass das Angebot an Gewerbeflä-
chen in der Gemeinde Gelterkinden auch bei Umsetzung der vorliegen-
den Quartierplanung ausreichend sein wird bzw. dass die durch die 
Quartierplanung erwirkte Umzonung nicht zu einer Neueinzonung von 
Arbeitszonen führen wird.  

Verdichte Bauweise und Nachverdichtungen sollen insbe-
sondere an gut mit dem ÖV erschlossenen Lagen erfol-
gen. 

S2.1-PG-b Das Quartierplan-Areal liegt in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Gelter-
kinden. Dieser ist der öV-Güteklasse B zugewiesen und ist somit gut mit 
dem öffentlichen Verkehr erschlossen. Siehe auch Kapitel 6.4.2.  

Verdichte Bauweise und Nachverdichtungen sollen quar-
tier- und umweltverträglich (massgeschneidert) erfolgen 
und eine hohe städtebauliche, architektonische und sozi-
alverträgliche Qualität ausweisen. 

S2.1-PG-b Die Quartierplanüberbauung reagiert auf die topografische Situation und 
gewährleistet mit der zeilenweisen Anordnung der Gebäude Durchblicke 
sowohl in Nord-Süd- wie auch in Ost-West-Richtung. Sie schafft in ihrer 
Körnung einen Übergang zwischen der grossmassstäblichen Gewerbe-
bebauung in der Nachbarschaft und dem sich hangaufwärts erstrecken-
den Wohngebiet.  

Verdichtete Bauweise und Nachverdichtungen sind mit 
Massnahmen zur Erhaltung, Aufwertung und Entwicklung 
der Aussenräume und siedlungsinternen Freiraumqualitä-
ten zu verbinden. 

S2.1-PG-b Die Parzelle Nr. 1249 ist heute mehrheitlich bebaut und weist einen we-
nig gestalteten Aussenraum mit wenig Biodiversität auf. Die Parzellen 
Nrn. 1253 und 2003 wurden bisher intensiv landwirtschaftlich genutzt und 
weisen ebenfalls keine besonderen Naturwerte auf. Mit der Quartierpla-
nung wird der Aussenraum anhand eines differenzierten Konzepts auf-
gewertet, eine naturnahe Bepflanzung gewährleistet und so eine ökolo-
gische Aufwertung gesichert. Siehe auch Kapitel 6.5.4. 

Ländliche Gemeinden sorgen mit geeigneten Massnah-
men für eine dichtere Bebauung der unüberbauten Wohn-
bauzonenreserven. 

S2.1-PA-a Generell mittels Quartierplanung sowie Zuweisung der verbleibenden 
Parzellen der Spezialzone Eifeld 1/2 zur Wohn- und Geschäftszone 
WG3b. 
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Planungsvorgaben: Verweis: Umsetzung in der Quartierplanung: 

Der Lärmschutz ist bei allen städtebaulichen Wettbewer-
ben und Planungsvorhaben als integraler Bestandteil ein-
zubeziehen. 

S3.3-PG-b Siehe Kapitel 6.6.3 

Gemeinden berücksichtigen die Gefahrenhinweiskarten 
und Gefahrenkarten bei ihrer raumwirksamen Tätigkeit. 
Sie legen die notwendigen planerischen und baurechtli-
chen Schutzbestimmungen in ihren Richt- und Nutzungs-
plänen fest.  

L1.3-PG-b Die Gefahrenzonen wurden im Rahmen der Ortsplanungsrevision umge-
setzt. Das Areal ist von den Gefahrenzonen nicht betroffen, siehe auch 
Kapitel 6.7.1. 

6.2.2 Vorgaben Raumplanungs- und Baugesetz zur Quartierplanung (§ 37 Abs. 1 RBG) 

 

Planungsvorgaben: Umsetzung in der Quartierplanung: 

Haushälterische Nutzung Ausnützung von 117 % 

Architektonisch gute Überbauung Die Quartierplanüberbauung reagiert auf die topografische Situation und gewährleistet 
mit der zeilenweisen Anordnung der Gebäude Durchblicke sowohl in Nord-Süd- wie 
auch in Ost-West-Richtung. Sie schafft in ihrer Körnung einen Übergang zwischen der 
grossmassstäblichen Gewerbebebauung in der Nachbarschaft und dem sich hangauf-
wärts erstreckenden Wohngebiet. 
Die architektonische Eingliederung wird gewährleistet durch Art. 3 Abs. 6 QPR (Gestal-
tungsartikel). Das Projekt wurde der kantonalen Arealbaukommission vorgestellt und im 
Sinne der durch die ABK angebrachten Erwägungen konkretisiert (siehe Anhang 3). 

Erschliessungsmässig gute Überbauung Die Quartierplan-Überbauung ist gut erschlossen: 
• Bahnhof Gelterkinden mit regionalen und überregionalen Bahnverbindungen sowie 

lokalen Postauto-Linien in rund 200 m Distanz 
• Anbindung ans Kantonsstrassennetz in ca. 400 m Distanz 

An die Umgebung angepasste und auf die Wohnbedürf-
nisse der Bevölkerung ausgerichtete Überbauung 

Die Überbauung ist an die räumliche Lage zwischen Gewerbegebiet und bestehendem 
Wohngebiet angepasst. Das Areal weist eine differenzierte Durchwegung auf und es 
stehen Aussenräume für verschiedene Nutzungsbedürfnisse zu Verfügung (vgl. Kapitel 
4.4.1). 

 Planungsvorgaben Gemeinde 

6.3.1 Zonenvorschriften Siedlung 

Gemäss Art. 14 Abs. 1 ZRS weisen Quartierplanungen im ordentlichen und vereinfachten Verfahren im Gesam-

ten gegenüber der Normalbauweise wesentliche Vorteile auf. Dafür müssen kumulativ folgende Voraussetzun-

gen erfüllt sein: 

Planungsvorgaben: Umsetzung in der Quartierplanung: 

1. Hohe Qualität bezüglich Städtebau und Architektur Städtebau: siehe Punkt 2. 
Architektur: gewährleistet durch Art. 3 Abs. 6 QPR (Gestaltungsartikel) 

2. Gute Einfügung in die bauliche und dorflandschaftliche 
Umgebung 

Die Quartierplanüberbauung reagiert auf die topografische Situation und gewährleis-
tet mit der zeilenweisen Anordnung der Gebäude Durchblicke sowohl in Nord-Süd- 
wie auch in Ost-West-Richtung. Sie schafft in ihrer Körnung einen Übergang zwi-
schen der grossmassstäblichen Gewerbebebauung in der Nachbarschaft und dem 
sich hangaufwärts erstreckenden Wohngebiet. 
Die im Rahmen der Quartierplanung vorgesehene Überbauung mit einer Ausnützung 
von 117 % weist eine für die Gemeinde Gelterkinden erhöhte Nutzungsdichte auf.  
Sie ist jedoch deutlich geringer als das Gebäudevolumen, welches bei einer rein ge-
werbemässigen Nutzung unter Ausnutzung der zulässigen Gebäudehöhen und Be-
bauung bis an die Grenzabstände möglich wäre.  

3. Grössere zusammenhängende Grünflächen, Bäume und 
abseits des Verkehrs gelegene Spiel- und Freizeitflächen 

Die Quartierplanüberbauung weist mit der zentralen Aufenthalts- und Platzfläche 
(Freiraum A) sowie der Spielstrasse (Freiraum B) vom Verkehr abgewandte Räume 
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für verschiedene Spiel- und Freizeitaktivitäten auf. Zudem wird im Rahmen der Quar-
tierplanung eine differenziertes Aussenraumkonzept mit verschiedenen Grünflächen, 
Vegetationsstrukturen und Baumstandorten festgelegt.  

4. Erhöhte bau-- und siedlungsökologische Anforderungen Bauökologie: keine spezifischen Bestimmungen 
Siedlungsökologie: gewährleistet durch Aussenraumkonzept sowie durch Festlegun-
gen zum Aussenraum. 

5. Fortschrittliche Massnahmen zur Energienutzung Im Reglement wurde festgelegt, dass die Anforderungen an die Minergie-Kennzahl 
(MKZ) für den Minergie-P-Standard einzuhalten sind bzw. ein Ausschluss der Ver-
wendung fossilen Energieträgern festgelegt (siehe dazu Kapitel 4.6). 

6. Zweckmässige Festlegung der Flächen für den Fussgän-
ger- und Fahrverkehr und für die Parkplätze/Garagen 

Langsamverkehr und motorisierter Verkehr sind durch die mehrheitlich unterirdische 
Anordnung der Autoparkplätze weitgehend entflochten. Für die Flächen mit Misch-
verkehr (Erschliessungsflächen A) wird im Quartierplan festgelegt, dass die Ver-
kehrsführung den Langsamverkehr angemessen berücksichtigt. Die Erschliessungs-
flächen B sind ganz dem Langsamverkehr vorbehalten (ausgenommen Ausnahme-
fahrten).  

 

Die Durchführung eines Konkurrenzverfahrens gemäss Art. 14 Abs. 2 ZRS wird durch den Gemeinderat in 

Berücksichtigung der durch den Standort vorgegebenen Rahmenbedingungen nicht eingefordert (siehe hierzu 

auch Anhang 2 sowie Anhang 3). 

6.3.2 Spezialzone Eifeld 1 / 2 

Nach Art. 5 Abs. 3 sind bei Quartierplanungen in der Spezialzone Eifeld 1 / 2 folgende Vorgaben einzuhalten: 

Vorgaben Umsetzung in der Quartierplanung: 

Mindestfläche:  4'000 m2 Die vom Quartierplan-Perimeter umfasste Fläche beträgt total 17'405 m2. 

Maximaler Anteil Wohnnutzung: 65% der BGF nach QP               Maximal zulässige Nutzung total (ohne Kindergarten) 20'200 m2 BGF 
Maximal zulässige Wohnnutzung 13'130 m2 BGF 
 
Dies entspricht einem maximalen Wohn-Anteil von 65.0 % 

Das Nebeneinander von Wohnen und Arbeiten ist unter ge-
genseitiger Rücksichtnahme sinnvoll zu lösen. 
 

Wohn- und Geschäftsnutzungen sind durch die differenzierte Zuweisung der Nut-
zungsart (Wohnnutzung in Baubereichen 1-6, Geschäftsnutzung in Baubereichen 7-
9) räumlich getrennt. Die Kombination aus Gewerbe- und Wohnnutzung im Baube-
reich 9 erfolgt auf Wunsch des Eigentümers. 

  

Die Baubereiche 1-6 und 9 orientieren sich in ihrer Höhe an der in der Spezialzone Eifeld 1 / 2 geltenden 

maximalen Gebäudehöhe von 10 m resp. 15 m1. In den Baubereichen 7 und 8 wird die Gebäudehöhe von 15 

m hingegen überschritten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die eidgenössische Arbeitsgesetzgebung für 

die geplanten Gewerbeflächen eine Raumhöhe von mind. 3.40 m verlangt2. Aus diesem Grund resultiert für die 

Baubereiche 7 und 8 für die geplanten 5 Geschosse eine Gebäudehöhe von rund 18.50 m. Der Gemeinderat 

ist der Ansicht, dass die Erhöhung der Gebäudehöhe gegenüber den aktuellen Zonenvorschriften in Anbetracht 

der Schaffung von attraktiven, gut erschlossenen Gewerbeflächen an diesem Standort verträglich ist. 

 

1  Gebäudehöhe SpZ Eifeld 1/2 eingehalten in Baubereichen 1, 2 und 9; Gebäudehöhe SpZ Eifeld 1/2 leicht überschritten in Baube-
reichen 3-5 (um 1.0m) und 6 (um 0.25 m) 

2 Vgl. Verordnung 4 zum Arbeitsgesetz, Art. 5 Abs. 1: "Die lichte Höhe der Arbeitsräume hat mindestens zu betragen: [...] c. 3.50 m 
bei einer Bodenfläche von höchstens 400 m2; [...]." 
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 Verkehr 

6.4.1 Vorgaben Strassennetzplan 

Die Erschliessung des Quartierplan-Areals erfolgt gemäss Strassennetzplan über den Eiweg und über den Ei-

feldweg (beides kommunale Erschliessungsstrassen).  

 

  

 

 

 

Abbildung 6  Auszug Strassennetzplan Gemeinde Gelterkinden 
 

6.4.2 Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr 

Das Quartierplan-Areal befindet sich in der öV-Güteklasse B. Der Bahnhof Gelterkinden liegt in ca. 500 m Ent-

fernung und wird im Stundentakt durch den Interregio 27 (Basel – Liestal – Olten – Luzern) sowie im Halbstun-

dentakt durch die Bahnlinie S3 (Delémont – Laufen – Basel – Liestal – Olten) bedient. Zudem ist der Bahnhof 

Ausgangspunkt für die lokalen Postauto-Linien zu den umliegenden Ortschaften und in Richtung Rheinfelden. 

Das Quartierplan-Areal ist somit gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen. 

  

Abbildung 7  Güteklassen des öffentlichen Verkehrs in Gelterkinden (Quelle: GeoViewBL) 

Quartierplan- 
Areal 

Quartierplan-
Areal 

Bahnhof SBB 
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6.4.3 Auswirkungen Verkehr 

Im Verkehrsgutachten (vgl. Beilage 1) werden die Auswirkungen der Quartierplanung auf die Verkehrsqualität 

der umliegenden Knoten analysiert. Für die Knoten 1 (Hauptstrasse – Bündtenweg) und 4 (Sissacherstrasse -

Rickenbacherstrasse – Ergolzstrasse – Poststrasse) wurden mit dem aufgrund der Quartierplanung erwarteten 

Verkehr Leistungsberechnungen vorgenommen. Diese zeigten, dass aufgrund der Quartierplanung keine Ver-

schlechterung der Verkehrsqualität zu erwarten ist. Für die Knoten 2, 3 und 5 konnte aufgrund der geringen 

Verkehrsmengen (der Verkehr fliesst hauptsächlich über die Knoten 1 und 4 ab) auf eine Leistungsberechnung 

verzichtet werden. Diese Knoten weisen heute und in Zukunft keine Leistungsprobleme auf. 

  

Abbildung 8  Im Verkehrsgutachten untersuchte Verkehrsknoten (MIV) (Quelle: Glaser Saxer Keller AG) 

 

Weiter wurde auf Grundlage der mittleren Wohnungsbelegung resp. der Anzahl Arbeitsplätze die Auswirkung 

der Quartierplanung auf die Auslastung des öffentlichen Verkehrs analysiert (vgl. Beilage 1). Die prognostizierte 

Zunahme an öV-Passagieren liegt für die massgebliche S-Bahnlinie S3 im tiefen einstelligen Bereich und kann 

durch das bestehende Taktangebot somit gut aufgenommen werden. 

 Kulturgüter und Naturwerte 

6.5.1 Archäologie 

Nach § 8 des kantonalen Gesetzes über den Schutz und die Erforschung von archäologischen Stätten und 

Objekten (Archäologiegesetz) erlassen Kanton und Gemeinden Schutzzonen im Rahmen der Nutzungsplanung 

zur Erhaltung der archäologischen Schutzobjekte. 

Das Quartierplan-Areal wird im Südosten durch die archäologische Schutzzone "Eisenzeitliche Siedlung Eifeld" 

überlagert (Konsultation GeoView BL, 23.01.2020). Die Schutzzone betrifft jedoch hauptsächlich die Parzelle 

Nr. 4576, wo aufgrund der Quartierplanung keine Eingriffe in den Boden vorgesehen sind (bestehendes Ge-

bäude wird nur aufgestockt).  

Auf die Ausscheidung einer verbindlichen Schutzzone im Rahmen der Quartierplanung wird verzichtet, da die 

Gemeinde in der kürzlich abgeschlossenen Ortsplanungsrevision (RRB Nr. 1313 vom 25. August 2015) eben-

falls auf die Ausscheidung von archäologischen Schutzzonen im Zonenplan verzichtete. Innerhalb des Perime-

ters der Schutzzone gelten die Bestimmungen gemäss dem Gesetz über den Schutz und die Erforschung von 

Quartierplan-
Areal 

Bahnhof SBB 
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archäologischen Stätten und Objekten (Archäologiegesetz) vom 11. Dezember 2002 sowie der dazugehören-

den Verordnung vom 22. November 2005. 

6.5.2 Denkmal- und Ortsbildpflege 

Nach § 6 des kantonalen Gesetzes über den Denkmal- und Heimatschutz (DHG) erlassen Kanton und Einwoh-

nergemeinden im Rahmen der Nutzungsplanung Schutz- und Schonzonen zur Erhaltung der schutzwürdigen 

Ortsbilder und der wertvollen Bausubstanz. 

  

Abbildung 9  Aufnahmeplan ISOS Gelterkinden (blau markiert = im ISOS umschriebene Umgebung) 

 

Auf dem Quartierplan-Areal befinden sich keine geschützten Kulturobjekte (Konsultation GeoView BL, 

23.01.2020). Auch im Bauinventar Kanton Basel-Landschaft (BIB) sind keine schützenswerten Gebäude auf 

dem Quartierplan-Areal eingetragen. Die Gemeinde Gelterkinden ist zwar im Inventar der schützenswerten 

Ortsbilder von nationaler Bedeutung (ISOS) enthalten, jedoch ist der hinter der Bahnlinie liegende Ortsteil, wo 

sich das Quartierplan-Areal befindet, nicht Teil des Betrachtungsperimeters des ISOS. Somit ist das Quartier-

plan-Areal auch durch das ISOS nicht betroffen. 

6.5.3 Natur und Landschaft 

Nach § 11 des kantonalen Gesetzes über den Natur- und Landschaftsschutz (NLG) sind Kanton und Einwoh-

nergemeinden beauftragt, die schützenswerten Landschaften und Naturobjekte zu erheben sowie erforderliche 

Schutz- und Schonzonen zu erlassen. 

Auf dem Quartierplan-Areal befinden sich keine geschützten oder inventarisierten Naturobjekte (Konsultation 

GeoView BL, 23.01.2020). Jedoch gilt ein Teil des Siedlungsgebiets von Gelterkinden, inkl. das Areal der Quar-

tierplanung, als ornithologisches Wertgebiet (Lebensraum für verschiedene Vogelarten). Das ornithologische 

Inventar hält u.a. fest, dass die jetzige Situation der Grünraumqualität auf keinen Fall zu verschlechtern ist. In 

Quartierplan-
Areal 
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der heutigen Situation ist das Areal mit der grossflächigen Bebauung auf Parzelle Nr. 1249 und der intensiv-

landwirtschaftlichen Bewirtschaftung der Parzellen Nrn. 1253 / 2003 eher als Defizitgebiet einzustufen. Mit den 

in der Quartierplanung definierten Vorgaben zur Aussenraumgestaltung und Bepflanzung wird eine bessere 

Grünraumqualität hergestellt, welche auch den Vogelarten zugutekommt.  

6.5.4 Vernetzung und ökologischer Ausgleich 

Gestützt auf § 9 des kantonalen Gesetzes über den Natur- und den Landschaftsschutz (NLG) sorgen die Ge-

meinden für die Förderung der ökologischen Vernetzung sowie für den ökologischen Ausgleich innerhalb von 

Siedlungen.  

Die Vernetzung und der ökologische Ausgleich wurden in der Quartierplanung durch folgende Vorgaben be-

rücksichtigt:  

– Grün- und Freiflächen im Umfang von 36 % des gesamten QP-Areals (6'315 m2); 

– Festlegung von Baumstandorten auf dem gesamten Quartierplan-Areal, davon 4 gross-, 14 mittel- und 22 

kleinkronige Bäume (= total 40 Baumstandorte); 

– Festlegung von linearen Vegetationsstrukturen mit Vernetzungsfunktion; 

– Verwendung von standortgerechten und vorwiegend einheimischen Arten sowie Ausschluss von Anpflan-

zungen mit Arten, welche zu den invasiven Neophyten gezählt werden; 

– Naturnahe und artenreiche Gestaltung und Bepflanzung der Grünflächen A; 

– Extensive Begrünung auf Flachdächern; 

– Dauerhafte Erhaltung und fachgerechte Pflege aller Bepflanzungen. 

Mit diesen Vorgaben zur Aussenraumgestaltung wird sichergestellt, dass der ökologischen Vernetzung sowie dem 

ökologischen Ausgleich auch im Rahmen einer verdichteten Bauweise ausreichend Beachtung geschenkt wird. 

 Umweltschutz 

6.6.1 Altlasten 

Der Quartierplan-Perimeter "Eifeld" betrifft die Parzelle Nr. 1249 in Gelterkinden, welche rechtskräftig als "be-

lastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig" im Kataster der belasteten Standorte (KbS) eingetra-

gen ist (KbS Nr. 2846720115; Betriebsstandort der ehemaligen Bally-Schuhfabriken). Es muss mit Belastungen 

im Untergrund gerechnet werden. Es ist frühzeitig, jedoch spätestens im Rahmen des Baugesuchverfahrens, 

ein "Vorgehens- und Entsorgungskonzept AUE BL" mit baubedingter Gefährdungsabschätzung zu erstellen und 

den zuständigen Fachstellen zur Prüfung einzureichen. Im Vorgehens- und Entsorgungskonzept ist auch der 

angestrebte Endzustand anzugeben. 

6.6.2 Grundwasserschutz 

Innerhalb des Quartierplan-Areals befinden sich weder Oberflächengewässer noch wird es durch eine Grund-

wasserschutzzone überlagert. Das Areal liegt jedoch innerhalb des Gewässerschutzbereichs Au (Konsultation 

GeoView BL, 23.01.2020). Der Bereich Au umfasst die nutzbaren Grundwasservorkommen sowie die zu ihrem 

Schutz notwendigen Randgebiete. Gemäss Anhang 4 Abschnitt 211 der Gewässerschutzverordnung des Bun-

des (GSchV) dürfen im Gewässerschutzbereich Au keine Anlagen erstellt werden, die unter dem mittleren 

Grundwasserspiegel zu liegen kommen. 
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Abbildung 10  Grundwasserisohypsen für Mittelwasser (Quelle: GeoViewBL) 

 

Die Bodenplatte des Untergeschosses bei den Gewerbebauten bzw. bei den beiden Baubereichen 7 und 8 liegt 

auf ca. 391 m ü. M. Der mittlere Grundwasserspiegel liegt auf ca. 389 m ü. M. am südwestlichen Rand des 

Areals (Konsultation GeoView BL, 23.01.2020). Weitere Daten zum mittleren Grundwasserspiegel sind für das 

Areal nicht vorhanden. Aus diesem Grund wird im Quartierplan der mittlere Grundwasserspiegel nur für diesen 

Bereich dargestellt.  

Aufgrund mit dem Terrain verlaufenden Höhenstaffelung der Bauten mit jeweils nur einem Untergeschoss ist 

davon auszugehen, dass der mittlere Grundwasserspiegel durch die unterirdischen Bauten nicht tangiert wird. 

Des Weiteren ist davon auszugehen, dass aufgrund einer Interpretation den vorhandenen Angaben der Grund-

wasserisohypsen auf der östlichen Seite beim Baubereich 8 der Grundwasserspiegel nicht um 2 m höher liegt. 

Beim weiter östlich liegenden Baubereich 9 handelt es sich um eine bereits bestehende Baute, welche in der 

heutigen Situation kein Untergeschoss aufweist. Somit besteht für die Quartierplanung diesbezüglich kein Re-

gelungsbedarf. Allfällige Auflagen zum Gewässer- und Grundwasserschutz sind Gegenstand des Baugesuchs-

verfahrens.  

6.6.3 Lärmschutz 

Gestützt auf Art. 43 der eidgenössischen Lärmschutzverordnung (LSV) und § 12 des kantonalen Umweltschutz-

gesetzes (USG BL) sind Bauzonen einer Lärmempfindlichkeitsstufe (LES) zuzuweisen.  

Dem Quartierplan-Areal ist im Zonenplan Siedlung die Gewerbenutzung gemäss § 23 Abs. 1 und damit verbun-

den die Lärm-Empfindlichkeitsstufe LES III zugewiesen (Konsultation GeoView BL 23.01.2020). Im Rahmen der 

Quartierplanung wird aufgrund der festgelegten Nutzung den Baubereichen 1 – 6 neu die LES II zugewiesen. 

Für die Baubereiche 7 – 9 wird die LES III beibehalten.  
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Für das Areal gelten somit gemäss Art. 31 LSV folgende Grenzwerte: 

 Grenzwerte Lärmschutz 

Lärmquelle Grenzwerte LES II [dB] 
Baubereiche 1 – 6  

Grenzwerte LES III [dB] 
Baubereiche 7 – 9  Bemerkungen 

 tags nachts tags nachts 

Strassenverkehr 60 50 65 55 Immissionsgrenzwerte 

Eisenbahn 60 50 65 55 Immissionsgrenzwerte 

Parkierungsanlagen 55 45 60 50 Planungswerte, da es sich um eine Neuanlage handelt 

      

Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens auf dem Eiweg ist davon auszugehen, dass die Immissionsgrenz-

werte für Strassenverkehrslärm auch mit dem durch die Quartierplanung induzierten Verkehr eingehalten wer-

den. Die Lärmimmissionen der nahegelegenen Bahnlinie sowie der Parkierungsanlagen (Rampe der unterirdi-

schen Einstellhalle) wurden hingegen im Rahmen eines Lärmschutznachweises vertieft betrachtet (vgl. Beilage 

2). Der Lärmschutznachweis zeigt, dass die Anforderungen der Lärmschutz-Verordnung hinsichtlich Eisenbahn-

lärm im Bereich der Quartierplanung eingehalten werden. Bei den beiden Parkierungsanlagen werden die zur 

Anwendung kommenden Planungswerte hingegen bei den Baubereichen 1 und 5 leicht überschritten (um 6 

resp. 3 dB nachts). Im Rahmen der weiteren Projektierung kann auf diese Überschreitungen jedoch durch an-

gepasst Grundrissgestaltung, Anordnung der Fenster oder bauliche Massnahmen an der Einstellhallenrampe 

(Einhausung / Überdachung) reagiert werden. Auf Stufe Quartierplanung sind somit keine zusätzlichen Mass-

nahmen zur Sicherstellung des Lärmschutzes notwendig. 

6.6.4 Nicht-ionisierende Strahlung - Elektrosmog 

Nach Art. 1 der eidgenössischen Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) sind 

Menschen vor schädlicher oder lästiger nichtionisierender Strahlung zu schützen. Es geht dabei um elektro-

magnetische Strahlung (Elektrosmog), welche von Hochspannungsleitungen, Transformatorenstationen, 

elektrischen Hausinstallationen, Fahrleitungsanlagen der Eisenbahnen oder Sendeanlagen (Mobilfunk etc.) 

ausgeht. 

Da keine Neueinzonung stattfindet, sind für das Quartierplan-Areal die Immissionsgrenzwerte ausschlagge-

bend. Diese werden von Eisenbahn und Hochspannungsleitungen ohnehin nicht überschritten, ebenso wenig 

von der Strahlung der Sendeanlagen, welche auf dem Areal rund 0.2-0.5 V/m beträgt (NIS-Immissionskataster 

gemäss GeoView BL, 23.01.2020).  

6.6.5 Umweltverträglichkeitsprüfung 

Gestützt auf die eidgenössische Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung (V-UVP) vom 19. Oktober 

1988 unterliegen Anlagen, von welchen eine potenziell erhebliche Umweltbelastung ausgeht, der Pflicht für eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung. Mit einer Umweltverträglichkeitsprüfung soll die Einhaltung der Umweltschutz-

gesetzgebung geprüft und beurteilt werden.  

Der Schwellenwert für eine Umweltverträglichkeitsprüfung von 500 Abstellplätzen für Autos wird mit der geplan-

ten Parkierung für das Quartierplan-Areal nicht erreicht. Weitere Anlagen, welche gemäss Anhang V-UVP eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung bedingen, sind in der vorliegenden Quartierplanung nicht vorhanden und nicht 

geplant. Somit muss für die Quartierplanung keine Umweltverträglichkeitsprüfung im Sinne der eidgenössischen 

Umweltgesetzgebung durchgeführt werden. 
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 Sicherheit 

6.7.1 Naturgefahren 

Im Rahmen einer Quartierplanung sind, gestützt auf Art. 15 des Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG), 

hinsichtlich der baulichen Eignung mögliche Naturgefahrenpotenziale zu berücksichtigen. 

Das Siedlungsgebiet der Gemeinde Gelterkinden ist durch die gravitativen Naturgefahren Rutschung und Was-

ser betroffen und im Zonenplan sind entsprechende Gefahrenzonen ausgeschieden. Das Areal der Quartier-

planung ist jedoch nicht von den Gefahrenzonen betroffen. Die Festlegung von zusätzlichen Massnahmen zum 

Schutz vor Naturgefahren ist in den Quartierplan-Vorschriften somit nicht notwendig.   

6.7.2 Störfallvorsorge 

Artikel 10 des eidgenössischen Bundesgesetzes über den Umweltschutz und die darauf gestützte Störfallver-

ordnung (StFV) haben zum Ziel, die Bevölkerung und die Umwelt vor schweren Schädigungen infolge von Stör-

fällen zu schützen. Bei einem bestimmten Gefahrenpotential können durch einen Brand (Hitze, toxische Brand-

gase), eine Explosion (Druck, Trümmerwurf) oder die Freisetzung von gefährlichen Substanzen Personen oder 

die Umwelt gefährdet werden. Im Rahmen der Nutzungsplanung ist entsprechend das Störfallrisiko bei der 

angestrebten Siedlungsentwicklung zu berücksichtigen. 

Die untere Hälfte des Quartierplan-Areals liegt aufgrund der südlich verlaufenden Bahnlinie innerhalb des Kon-

sultationsbereichs für die raumplanerische Störfallvorsorge (Konsultation GeoView BL 23.01.2020). Aus diesem 

Grund wurde durch die SBB eine Störfallbeurteilung für die im Quartierplan vorgesehenen Nutzungen vorge-

nommen (vgl. Anhang 4). Gemäss dieser Beurteilung liegt das Personenrisiko im heutigen Zustand knapp im 

unteren Übergangsbereich. Nach Einschätzung der SBB wird auch bei einer Überbauung des Areals der Verlauf 

der Risikosummenkurve kaum wesentlich beeinflusst und das Personenrisiko wird durch die zuständige Be-

hörde (Bundesamt für Verkehr) wahrscheinlich weiterhin als tragbar beurteilt werden. Das Gesamtrisiko wird 

sich durch den Personenzuwachs im Nahbereich der Bahn zwar erhöhen, jedoch deutlich im unteren Über-

gangsbereich bleiben (vgl. Anhang 4).  

Auch sind innerhalb des raumplanerischen Konsultationsbereichs keine empfindlichen Einrichtungen (schwer 

evakuierbare Nutzungen wie Altersheime, Gefängnisse, Kindergärten, Schulen etc.) vorgesehen. Für eine all-

fällige Kindertagesstätte im Areal wird im Quartierplan bewusst ein Standort ausserhalb des Konsultationsbe-

reichs festgelegt. Somit ergibt sich auch aufgrund der geplanten Kindertagesstätte für die vorliegende Quartier-

planung keine Risikorelevanz im Sinne der Störfallvorsorge. 

Aufgrund der kantonalen Vorprüfung wurde für den Konsultationsbereich, welcher innerhalb des Quartier-

planareals liegt, ein Bereich Störfallrelevanz ausgeschieden. In der entsprechenden Reglementsbestimmung 

werden empfindliche bzw. im Sinne der Störfallverordnung sensible Nutzungen ausgeschlossen. 

 Abstandsvorschriften 

6.8.1 Abstände bzw. Baulinien gegenüber Verkehrswegen, Wäldern und Gewässern 

Unter § 95 RBG-BL sind die gegenüber Verkehrswegen (Strassen, Schienenwege), Wäldern und Gewässern 

einzuhaltenden Abstände von Bauten festgelegt. Diese Abstände können mit Baulinien reduziert bzw. übersteu-

ert werden.  
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Entlang des Eiwegs, des Eifeldwegs, der Rebgasse und des Aumattwegs ist jeweils eine kommunale Baulinie 

vorhanden. Diese bestehenden Baulinien werden durch die Quartierplanung berücksichtigt. Weitere Baulinien 

existieren im Quartierplan-Areal nicht. 

6.8.2 Grenzabstände 

Die Grenzabstände gegenüber angrenzenden Bauparzellen richten sich nach § 90 RBG-BL. Werden die ge-

setzlichen Grenzabstände für die vollständigen Nutzung bzw. Realisierung der entsprechenden Baubereiche 

aufgrund des Quartierplans gegenüber angrenzenden Bauparzellen unterschritten, müssen gemäss § 94 RBG- 

BL entsprechende Näher- und/oder Grenzbaurechte grundbuchrechtlich eingetragen werden.  

Gegenüber den angrenzenden Bauparzellen ergibt sich einzig beim Baubereich 9 mit einer Aufstockung der 

bestehenden zweigeschossigen Baute auf der Parzelle Nr. 4576 gegenüber der nördlich angrenzenden Parzelle 

Nr. 4575 eine Unterschreitung des Grenzabstands. Die Eigentümerschaft der Parzelle Nr. 4576 ist sich bewusst, 

dass eine Aufstockung um ein oder zwei Geschosse nur mittels Näherbaurecht möglich ist. Ein entsprechendes 

Näherbaurecht befindet sich im Rahmen der Ausarbeitung des Quartierplan-Vertrags zurzeit in Verhandlung. 

Im Falle, dass im Rahmen der Verhandlungen zum QP-Vertrag keine Übereinkunft für ein Näherbaurecht zu-

stände käme, bestünde jedoch noch die Möglichkeit, dass zu einem späteren Zeitpunkt bzw. nach Inkraftset-

zung der Quartierplanung mit der dannzumaligen Eigentümerschaft der Parzelle Nr. 4575 eine Einigung zur 

einem Näherbaurecht erzielt werden könnte. 

 

7 Auswirkungen der Quartierplanung 

 Auswirkungen auf rechtskräftige Planungen 

Grundsätzlich gilt § 40 Abs. 2 RBG-BL, wonach Zonenvorschriften, Strassennetz- sowie Bau- und Strassenlini-

enpläne als aufgehoben gelten, soweit sie im Widerspruch zu den Festlegungen im Quartierplan stehen. Nach-

folgend werden die Auswirkungen auf rechtskräftige Planungen erläutert.  

7.1.1 Zonenvorschriften  

Mit den Vorschriften zur Quartierplanung "Eifeld" werden für das Areal der Quartierplanung eigenständige Nut-

zungs- und Bauvorschriften hergestellt. Diese Vorschriften sind formell und inhaltlich für die geplante Überbau-

ung und Nutzung des Areals zonenrechtlich abschliessend. Die Vorschriften der kommunalen Nutzungsplanung 

(Zonenplan und Zonenreglement Siedlung) werden mit der Inkraftsetzung der Quartierplan-Vorschriften für das 

betreffende Areal aufgehoben. Der übrigbleibende Teil des Spezialzone Eifeld 1 / 2 wird zur Gewährleistung 

der baulichen Nutzbarkeit im Rahmen der Mutation "Spezialzone Eifeld" zur Wohn- und Geschäftszone WG3b 

umgezont (vgl. Kapitel 5). Die Spezialzone Eifeld 1 / 2 entfällt damit vollständig aus den Zonenvorschriften 

Siedlung. 

7.1.2 Baulinien 

Die bestehenden Baulinie werden durch die Quartierplanung berücksichtigt (vgl. Kapitel 6.8.1) und im Rahmen 

der Quartierplanung werden keine neuen Baulinien gelegt. 
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7.1.3 Erschliessungsplanung  

Die Erschliessung des Areals entspricht den Festlegungen des kommunalen Strassennetzplans der Gemeinde 

Gelterkinden (Erschliessung über den Eiweg / Eifeldweg). 

 Kostenfolgen zu Lasten der Gemeinde 

Das Areal der Quartierplanung gilt gemäss der Erhebung "Stand Bebauung / Erschliessung 2016" als vollstän-

dig erschlossen. Strassenerschliessung sowie Leitungsinfrastruktur (Wasser und Abwasser) sind vorhanden 

und die geplanten Neubauten können daran angeschlossen werden. Durch die Quartierplanung entstehen so-

mit betreffend Strassen- und Werkleitungserschliessung keine Folgekosten zu Lasten der Gemeinde. 

 Dienstbarkeitsregelungen 

Zur Sicherstellung der Realisierung sowie der Funktionalität der Quartierplanung können ergänzende privat-

rechtliche Regelungen erforderlich sein. Die Regelung dieser allfällig erforderlichen privat-rechtlichen Belange 

erfolgt mittels Quartierplan-Vertrag gemäss § 46 Abs. 2 RBG, mit welchem die Grundlage für die entsprechen-

den Eintragungen im Grundbuch hergestellt wird. Die Genehmigung einer Quartierplanung durch den Regie-

rungsrat erfolgt nur dann, wenn ein entsprechender Quartierplan-Vertrag mit allseitiger Unterzeichnung durch 

die Vertragsparteien und in notariell beurkundeter Form vorliegt.  

Für die vorliegende Quartierplanung müssen voraussichtlich folgende Themen mittels Quartierplan-Vertrag ge-

regelt werden (nicht abschliessend, Stand Oktober 2021): 

– Verschiedene Dienstbarkeiten innerhalb des Quartierplan-Areals zwecks Sicherstellung Realisierung und 

Funktionalität aufgrund bestehender Parzellenstruktur (u.a. Fahrrecht für Arealzufahrt auf Parzelle Nr. 1249 

zugunsten von Parzelle Nr. 4576) → Regelung mittels Generalklausel zur Erteilung aller für die Quartier-

planung notwendigen Dienstbarkeiten zwischen den Parteien innerhalb des Quartierplan-Areals 

– Öffentliches Fusswegrecht für Fussweg entlang Eiweg 

– Verlegung der bestehenden Trafostation auf Parzelle Nr. 1249 (heute in Gebäude integriert) 

– Zuteilung von Parkplätzen auf Parzelle Nr. 1249 zur Nutzung zu Gunsten Parzelle Nr. 4576 

– Regelung zum Kindergarten (…………) 

– U.a.m. 
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8 Planungsverfahren 

 Beteiligte 

 An der Planung bzw. dem Planungsverfahren beteiligte Akteure 

Eigentümerschaft (Parzellen 2419 und 2431) Nerinvest AG, 3280 Murten (Parzelle Nr. 1249) 
Rema Immobilien AG, 4466 Ormalingen (Parzelle Nr. 1253 / 2003) 
Vetrium AG, 4460 Gelterkinden (Parzelle Nr. 4576) 

Leitung Arealentwicklung / Investor Nerinvest AG, 3280 Murten 

Bebauungskonzept Nerinvest AG, 3280 Murten 

Freiraumkonzept pg Landschaften GmbH, 4450 Sissach 

Verkehrsgutachten und Mobilitätskonzept Glaser Saxer Keller AG, Ingenieure und Architekten, 4103 Bottmingen 

Lärmschutznachweis Gruner AG, 4020 Basel 

Störfallbeurteilung SBB 

Quartierplan-Bearbeitung und Verfahrensbegleitung Stierli + Ruggli Ingenieure + Raumplaner AG, 4415 Lausen 

Gemeinde Gelterkinden Bevölkerung (Mitwirkungsverfahren) 
Gemeinderat (Beschlussfassung) 
Planungsbetroffene (Auflageverfahren) 

Kanton Basel-Landschaft Amt für Raumplanung sowie weitere kantonale Fachstellen (Vorprüfung) 
Regierungsrat (Genehmigungsbehörde) 

 Planungsablauf 

Nachstehend werden die wichtigsten Planungsschritte und Entscheide für das Quartierplan-Verfahren aufge-

führt. Details zu den einzelnen Verfahrensschritten ab der öffentlichen Mitwirkung sind im vorliegenden Pla-

nungsbericht bzw. im separat verfassten Mitwirkungsbericht erläutert.  

 Hauptschritte im Planungsverfahren 

Präsentation Richtprojekt in kantonaler Arealbaukommission 28. März 2019 

Freigabe Entwurf Quartierplanung durch Gemeinderat für Eingabe in kantonale Vorprüfung und 
Durchführung der öffentlichen Mitwirkung 

14. Dezember 2020 

Durchführung des öffentlichen Mitwirkungsverfahrens 14. Januar bis 5. Februar 2021 

Mitteilung Ergebnisse aus der kantonalen Vorprüfung 19. März 2021 

Beschlussfassung Gemeinderat …… 

Beschlussfassung Gemeindeversammlung …… 

Referendumsfrist …… 

Planauflage …… 

 Kantonale Vorprüfung 

Die Ergebnisse der kantonalen Vorprüfung wurden mit Schreiben vom 19. März 2021 durch das Amt für Raum-

planung an den Gemeinderat Gelterkinden mitgeteilt. Eine Zusammenfassung der Inhalte des Vorprüfungsbe-

richts sowie von deren Berücksichtigung im Rahmen der Quartierplanung befindet sich in Anhang 7. 
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 Mitwirkungsverfahren 

Gemäss dem gesetzlichen Auftrag von Bund und Kanton führte der Gemeinderat für die Quartierplanung  

"Eifeld" das Mitwirkungsverfahren durch. 

 Angaben zur Durchführung des Mtiwirkungsverfahrens 

Publikation Mitwirkungsverfahren Homepage der Gemeinde Gelterkinden:  14. Januar 2021 

Amtsblatt Kanton Basel-Landschaft, Nr. 2: 14. Januar 2021 

Oberbaselbieter Zeitung: 14. Januar 2021 

Mitwirkungsfrist 14. Januar 2021 bis 5. Februar 2021 

Mitwirkungseingaben 7 Eingaben 

Gespräche mit Mitwirkenden Juni 2021 

 

Die Mitwirkungseingaben werden im Mitwirkungsbericht behandelt (vgl. Beilage 3). Aufgrund der Entscheidun-

gen des Gemeinderats zu den Mitwirkungseingaben wurden im Quartierplan-Reglement verschiedene Anpas-

sungen und im Quartierplan eine Ergänzung vorgenommen. Dies umfasst u.a.: 

– Ausschluss einer Verwendung von fossilen Energieträgern zur Energiegewinnung 

– Bestimmung zu den Trampelpfaden 

– Vorgaben zur Mindeststammumfang von Bäumen bei deren Anpflanzung 

– Ausschluss von Steingärten 

– Ermöglichung einer Reduktion des Bedarfs von Autoparkplätzen (Stamm-PP) 

– Erstellung von Vorrichtungen für Elektro-Ladeplätze 

Der Mitwirkungsbericht wird mit Bekanntgabe des Traktandums der Beschlussfassung der vorliegenden Quar-

tierplanung durch die Gemeindeversammlung öffentlich aufgelegt. Die Information der Bevölkerung über die 

öffentliche Auflage des Mitwirkungsberichtes erfolgt mit der Publikation der Einladung zur Gemeindeversamm-

lung. Den Mitwirkenden wurde der Mitwirkungsbericht direkt zugestellt. 

 Beschlussfassungsverfahren 

….. wird nach Verfahrensabschluss ergänzt. 

 Auflageverfahren 

….. wird nach Verfahrensabschluss ergänzt. 

 

9 Genehmigungsantrag 

….. erfolgt mit der Endfassung des Planungsberichtes. 
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 Beurteilung Bebauungs- und Aussenraumkonzept durch die kantonale Arealbaukommission 
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 Gemeinderats-Protokoll am 21. Mai 2019 (Stellungnahme zu Erwägungen ABK) 
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 Umsetzung der Erwägungen der kantonalen Arealbaukommission zum Bebauungs- und Aussen-
raumkonzept 

 

Erwägungen ABK (Protokoll 12.04.2019): Umsetzung in der Quartierplanung: 

Es wird begrüsst, an diesem Standort Wohnnutzung 
zu realisieren. Die Gewerbebauten entlang der 
Bahnlinie zu platzieren, ist sinnvoll. Allerdings ist die 
Lärmsituation noch detaillierter zu überprüfen. 

Kenntnisnahme. Die Lärmsituation wurde durch das Ingenieurbüro Gruner AG vertieft beurteilt, siehe 
Kapitel 6.6.3 / Beilage 2  

Die angrenzenden Parzellen (Dreireben, Gisin, Tier-
arzt Ergolz) können nur in den Quartierplan-Perime-
ter aufgenommen werden, wenn insbesondere in Be-
zug auf den Städtebau, die Architektur und die Um-
gebungsgestaltung die Qualitätsansprüche an eine 
Quartierplanung erfüllt werden. 

Für die angrenzenden Parzellen bestehen teilweise individuelle Bebauungsabsichten. Der von der 
ABK geforderte Bezug auf den Städtebau und eine homogene architektonische Gestaltung des Areals 
scheint unter diesen Umständen planerisch nicht umsetzbar. Die Eigentümerschaften Dreireben und 
Gisin haben sich aufgrund der Vorgabe der ABK entsprechend dazu entschieden, auf eine Integration 
in den Quartierplan zu verzichten.  
Die Quartierplanung umfasst somit nur die Parzellen Nrn. 1249 (Nerinvest AG), 1253 / 2003 (Rema 
Immobilien AG) und 4576 (Vetrium GmbH / Tierarztpraxis Ergolz). 

Für die Überbauung fehlen eine städtebauliche Idee 
und der Bezug zu den örtlichen Gegebenheiten. 
Wichtig sind zudem geeignete Wohnungstypologien 
und eine soziale Durchmischung. 

Das Bebauungskonzept orientiert sich an der topografischen Lage des Areals. Mit der Ausrichtung der 
Wohnbauten entlang des natürlich gewachsenen Terrains passen sie sich in die Hanglage ein, ohne 
diese zu zerschneiden, und erhalten zugleich eine attraktive Südausrichtung. Die Überbauung nimmt 
damit ein bereits in den weiter hangaufwärts liegenden Wohnquartieren vorhandenes Muster auf. Hin-
sichtlich Körnung bilden die geplanten Gebäude einen Übergang zwischen den grossflächigen Gewer-
bebauten im Westen und der kleinteiligeren Bebauungsstruktur der angrenzenden Wohngebiete. Im 
Sinne der heutigen Bestrebungen der Raumplanung wird mit dem vorgeschlagenen Bebauungskon-
zept eine Innenentwicklung mit einer der Lage angemessenen Dichte vorgenommen.  
Die Gewerbebauten, welche parallel zum Eiweg stehen, dienen in Ergänzung zur Lärmschutzwand 
der SBB als weiteres Abschirmungselement gegen den Bahnlärm und definieren den Strassenraum 
des Quartierplan-Areals gegenüber dem Eiweg. Der Durchgang zwischen den beiden Gewerbebauten 
soll als Tor zur Wohnüberbauung dienen. Die Fläche zwischen den Gewerbe- und Wohnbauten wird 
als Begegnungsfläche zwischen den beiden Nutzungen geplant.  
Die Investorin strebt einen ausgeglichenen Wohnungsmix an, welcher zu einer guten Durchmischung 
der Bewohnerschaft auf dem Areal beiträgt. Der genaue Wohnungsmix wird im Rahmen der weiteren 
Projektausarbeitung definiert. Zudem wurde mit der Gemeinde die Möglichkeit eines Kindergartens 
oder einer Kindertagesstätte vorbesprochen.  

Im Weiteren fehlt ein Umgebungskonzept. Insbeson-
dere den ganzen Aussenraum mit einer Einstellhalle, 
die teilsweise noch über dem Terrain liegt, zu unter-
kellern, erscheint nicht zweckmässig. Für die Umge-
bungsgestaltung ist ein Landschaftsarchitekt beizu-
ziehen. 

Das an der ABK-Sitzung präsentierte Aussenraumkonzept wurde im Nachgang für die Quartierplanung 
durch das Landschaftsarchitekturbüro pg Landschaften GmbH bearbeitet und konkretisiert. Die Grösse 
der unterirdischen Einstellhalle ergibt sich aus der gesetzlich vorgeschriebenen Anzahl Parkplätze und 
dem Anspruch, das Quartierplan-Areal oberirdisch möglichst autofrei zu halten.  

In Anbetracht der hohen Nutzungsdichte und des für 
Wohnnutzung geeigneten Standortes lohnt es sich, 
in die Qualität des Quartierplans zu investieren.  

Die Gemeinde ist der Ansicht, dass die vorliegende Quartierplanung die im Zonenreglement Siedlung 
Art. 14 Abs. 1 definierten qualitätsbildenden Anforderungen erfüllt (vgl. Kapitel 6.3.1). 

Die Arealbaukommission empfiehlt dringend, als 
Grundlage für die Quartierplanung eine Varianzver-
fahren im Sinne von Art. 14 Abs. 2 des Zonenregle-
mentes Siedlung der Gemeinde Gelterkinden durch-
zuführen. 

Die Ausgangslage betreffend Topografie und Ausrichtung sowie Lage der Lärmquelle und Anordnung 
der Gewerbenutzung gibt den Rahmen für die Entwicklungsmöglichkeiten des Areals vor. Das vorlie-
gende Bebauungskonzept setzt die Absichten der 2015 erlassenen Spezialzone Eifeld 1 / 2 in Bezug 
auf Dichte und gewünschte Nutzung um.  
Die in Art. 14 Abs. 2 verankerte Möglichkeit des Gemeinderats, für Quartierplanungen ein im Konkur-
renzverfahren erstelltes Bebauungskonzept zu verlangen, soll dem Gemeinderat vor allem eine quali-
tätssichernde Handhabe für die Entwicklung von öffentlichkeitswirksamen Arealen geben (z. Bsp. im 
Ortszentrum). Dem Quartierplan-Areal "Eifeld" ist in Beachtung der Lage am Siedlungsrand und der 
geringen Einsehbarkeit des Areals vom Bahnhof nicht derselbe Stellenwert beizumessen. Die Ge-
meinde verzichtet aus diesem Grund auf die Einforderung eines Varianzverfahrens (vgl. Anhang 2). 
Sie ist der Ansicht, dass mit dem Planungsteam bestehend aus Architekten, Landschaftsarchitekten, 
Raumplanern sowie den beigezogenen Fachspezialisten für Verkehr und Lärmschutz eine Quartier-
planung erarbeitet wurde, welche die Qualitätsansprüche der Gemeinde erfüllt.   
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 Störfallbeurteilung seitens SBB vom 05.07.2018 
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 Bebauungs- und Freiraumkonzept 

 

 

 

 

 

 

 



Quartierplanung "Eifeld" / Mutation "Spezialzone Eifeld"  Planungsbericht 
Gemeinde Gelterkinden  Beschlussfassung, 13. März 2023 (GRB) 
 
 

 
Stierli + Ruggli Ingenieure + Raumplaner AG  Anhang 

 Auszug aus Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 14. Dezember 2020 
(Freigabe für Vorprüfungseingabe und für Mitwirkungsdurchführung) 
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 Umsetzung Ergebnisse aus kantonaler Vorprüfung 

 

Einwand Vorprüfung (zwV = zwingende Vorgabe, Empf = Empfehlung, Hinw = Hinweis) Stellungnahme Gemeinderat 

   

 
Mutation Zonenplan Siedlung 

 

Empf Archäologische Schutzzone: Archäologie Baselland empfiehlt, dass die archäologischen Schutzzonen zugunsten der Planungssicherheit der Bauherren sowie 

zum verbesserten Schutz der archäologischen Stätten, Zonen und beweglichen archäologischen Objekten trotz des bestehenden Gerichturteils verbindlich im Zo-

nenplan festgelegt werden. Dementsprechend sollten die Gesetzesvorgaben zu den archäologischen Schutzzonen auch im Zonenreglement festgelegt werden 

Wird nicht umgesetzt. Im Zonenplan 

auch nicht als verbindliche Zone festge-

legt (Kongruenz von Planungsfestlegun-

gen). 

 
Quartierplan "Eifeld" 

 

zwV Störfallvorsorge: Ein Teil des Quartierplans liegt im Konsultationsbereich einer der Störfallverordnung (StFV) vom 27. Februar 1991 unterstellten Anlage (Eisen-

bahn). Dementsprechend ist gestützt auf Artikel 11a StFV im Quartierplan der Bereich «Störfallrelevanz» im verbindlichen Planinhalt (mit einer dazugehörenden 

Bestimmung im Quartierplanreglement) festzulegen. 

Erledigt 

Empf Archäologische Schutzzone: Die Archäologie Baselland empfiehlt, dass die archäologischen Schutzzonen zugunsten der Planungssicherheit der Bauherren sowie 

zum verbesserten Schutz der archäologischen Stätten, Zonen und beweglichen archäologischen Objekten trotz des bestehenden Gerichturteils verbindlich im Quar-

tierplan festgelegt werden. Dementsprechend sollten die Gesetzesvorgaben zu den archäologischen Schutzzonen auch in das Quartierplanreglement aufgenommen 

werden. 

Wird nicht umgesetzt. Im Zonenplan 

auch nicht als verbindliche Zone festge-

legt (Kongruenz von Planungsfestlegun-

gen). 

zwV Grundwasserschutzbereich: Das Planungsgebiet befindet sich in keiner Grundwasserschutzzone, liegt jedoch vollumfänglich im Gewässerschutzbereich «Au». 

Wie im Planungsbericht korrekt dargestellt, sind Bauten unterhalb des mittleren Grundwasserspiegels in der Regel nicht gestattet und können nur ausnahmsweise 

unter gewissen Voraussetzungen bewilligt werden (Artikel 43 Gewässerschutzgesetz (GSchG, SR 814.20); Anhang 4 Ziffer 211 Gewässerschutzverordnung 

(GSchV, SR 814.201)). Im Quartierplanreglement ist festzulegen, dass Einbauten (inkl. Fundationen) unter den mittleren Grundwasserspiegel nicht zulässig sind. 

Im Quartierplan ist dementsprechend der "Lagebereich Einstellhalle" mit Koten zu versehen und als rechtsverbindlicher Planinhalt zu beschliessen. 

Wird nicht umgesetzt. Die gesetzlichen 

Vorgaben aus dem eidgenössischen 

Gewässerschutzgesetz und der darauf 

basierenden Gewässerschutzverord-

nung sind eindeutig. Eine Höhenkote für 

die Einstellhalle im Quartierplan zu defi-

nieren, ist daher nicht erforderlich bzw. 

die Einhaltung der gesetzlichen Vorga-

ben ist im Baugesuch nachzuweisen 

(siehe auch Erläuterung unter Kap. 

6.6.2). 

Hinw Grenzabstände zu angrenzenden Parzellen: Zu den angrenzenden Nachbarparzellen sind die gesetzlichen Grenzabstände gemäss § 90 RBG einzuhalten oder 

es sind entsprechende Dienstbarkeiten im Grundbuch einzutragen. 

Sachverhalt bekannt. 
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Einwand Vorprüfung (zwV = zwingende Vorgabe, Empf = Empfehlung, Hinw = Hinweis) Stellungnahme Gemeinderat 

   

 
Quartierplan-Reglement "Eifeld" 

 

zwV Grundsätzliches zum Baubewilligungswesen: Das Baubewilligungswesen ist im Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) vom 8. Januar 1998 und in der Verord-

nung zum Raumplanungs- und Baugesetz (RBV) vom 27. Oktober 1998 abschliessend geregelt. Der Gemeinde steht diesbezüglich keine zusätzliche Regelungs-

kompetenz zu. Insbesondere können die Verfahren und Zuständigkeiten nicht geändert und auch keine neuen eingeführt werden. Zudem regelt das kantonale Recht 

unter anderem in § 87 RBV abschliessend, welche Unterlagen zusammen mit dem Baugesuch einzureichen sind. Die Gemeinden verfügen diesbezüglich über keine 

Autonomie. Sie sind jedoch befugt, im Rahmen ihrer Einsprachemöglichkeit den Antrag zu stellen, dass die Baubewilligungsbehörde zusätzliche Unterlagen einver-

langt. 

Sachverhalt bekannt. 

 § 1 Zweck und Geltungsbereich der Quartierplanung der Bauten  

zwV Förderung der Biodiversität und ökologischer Ausgleich innerhalb des Siedlungsraumes: Der Aktionsplan Strategie Biodiversität Schweiz wurde vom Bun-

desrat am 6. 9. 2017 genehmigt. Darin kommt er u. a. zum Schluss, dass im Siedlungsraum grosses Potenzial zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität (z. B. 

Nischen in Bauten, Grünräume, Bepflanzungen), aber auch der Lebensqualität der Menschen (z. B. Kontrast zur bebauten Umwelt, Regulation lokales Klima, 

Möglichkeiten zum Sammeln von Naturerfahrungen) besteht. Die Strategie Biodiversität Schweiz strebt u. a. danach, durch die Förderung der Biodiversität im 

Siedlungsraum die Lebensqualität der 3/7 Bevölkerung zu verbessern. Ausserdem ist gemäss Artikel 18b Absatz 2 des Natur- und Heimatschutzgesetzes (NHG) 

vom 1. Juli 1966 auch innerhalb der Siedlungen für ökologischen Ausgleich zu sorgen. Im Sinne des ökologischen Ausgleichs ist im QP-Perimeter eine naturnahe 

Umgebungsgestaltung anzustreben mit einheimischen und standortgerechten Pflanzen sowie möglichst unversiegelten Oberflächen und mit lokalen Materialien (§ 

9 Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz (NLG) vom 20. November 1991). Zur Förderung der Biodiversität ist zu prüfen, inwiefern bedeutsame Naturobjekte 

neu geschaffen werden können, z. B. naturnahe Bepflanzung, Objekte der ehemaligen Kulturlandschaft (z. B. Trockensteinmauern), Lebensräume in oder an Ge-

bäuden bzw. Teilen davon etc. (§ 6 NLG).  

Artikel 1 ist dementsprechend zu ergänzen mit: «Die Quartierplanung «Eifeld» bezweckt die Herstellung der planerischen Voraussetzung zur Realisierung einer 

attraktiven Überbauung mit einer Wohn- und Geschäftsnutzung unter massgeblicher Berücksichtigung des ökologischen Ausgleichs und der Vernetzung.»  

Erledigt 

zwV Im Weiteren ist der Zweck von Quartierplänen in § 37 Absatz 1 RBG geregelt. Wenn im Reglement Zweckangaben aufgeführt werden, sollte daher auch der Zusatz 

«eine erschliessungsmässig gute Überbauung» übernommen werden. 

Erledigt 

 § 3 Bebauung  

zwV Absatz 4: Aufgrund der Vorgaben zu ökologischem Ausgleich und Biodiversität (siehe oben: zu § 1 Quartierplanreglement) ist Absatz 4 wie folgt zu ergänzen: 

«Begrünte Flachdächer sind nach ökologischen Kriterien mit natürlichem Substrat zu modellieren und mit Kleinstrukturen (Steinhaufen, Erdhügel etc.) auszustatten, 

um ein Mosaik an Kleinstlebensräumen zu schaffen.» 

Erledigt 

Hinw Im Übrigen möchten wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass sich eine Dachbegrünung und die Erstellung von Solaranlagen nicht ausschliessen müssen. Die 

Solaranlage sorgt für Standortvielfalt bezüglich Beschattung und Feuchtigkeit und die begrünte Oberfläche bewirkt eine Abkühlung der Panels über die Verdunstung 

des gespeicherten Regenwassers. Mit der Bestimmung in Absatz 4 wird eine Kombination nicht ausgeschlossen, was begrüsst wird. 

Kenntnisnahme 
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Einwand Vorprüfung (zwV = zwingende Vorgabe, Empf = Empfehlung, Hinw = Hinweis) Stellungnahme Gemeinderat 

   

zwV Absatz 5: Seit Inkrafttreten der neuen Bestimmungen § 104b RBG sowie § 94 Abs. 1 lit. e und § 94a RBV (1. Oktober 2013) sind alle Belange, die die Solaranlagen 

betreffen, abschliessend kantonal geregelt. Das heisst, die Gemeinden haben keine Kompetenz, weitergehende Bestimmungen in ihre kommunalen Reglemente 

aufzunehmen. Im ersten Satz ist daher der Zusatz «sowie Anlagen zur Nutzung von Solarenergie» zu streichen, weil für Solaranlagen keine Einschränkungen 

festgelegt werden können. 

Erledigt 

zwV Absatz 5: Die Formulierung «Technisch bedingte Einrichtungen» kann als für den Betrieb der Gebäude notwendige Bauten und folglich Anlagen zur Versorgung 

mit Mobilfunkdiensten (Basisstationen) ausschliessend betrachtet werden. Sollte deshalb der Betrieb von Basisstationen auf den Gebäudedächern in Zukunft nicht 

möglich sein, empfiehlt das Lufthygieneamt die Prüfung auf Übereinstimmung mit § 52a RBG und nötigenfalls die entsprechenden Textanpassungen. 

Erledigt (Streichung "bedingte") 

zwV Bestimmung in neuem Absatz: Das Planungsgebiet befindet sich in keiner Grundwasserschutzzone, liegt jedoch vollumfänglich im Gewässerschutzbereich «Au». 

Wie im Planungsbericht korrekt dargestellt, sind Bauten unterhalb des mittleren Grundwasserspiegels in der Regel nicht gestattet und können nur ausnahmsweise 

4/7 unter gewissen Voraussetzungen bewilligt werden (Artikel 43 Gewässerschutzgesetz (GSchG, SR 814.20); Anhang 4 Ziffer 211 Gewässerschutzverordnung 

(GSchV, SR 814.201)). 

Es ist entsprechend in einem neuen Absatz festzulegen, dass Einbauten (inkl. Fundationen) unter den mittleren Grundwasserspiegel nicht zulässig sind. Im Quar-

tierplan ist dementsprechend der «Lagebereich Einstellhalle» mit Koten zu versehen und als rechtsverbindlicher Planinhalt zu beschliessen. 

Wird nicht umgesetzt. Die gesetzlichen 

Vorgaben aus dem eidgenössischen 

Gewässerschutzgesetz und der darauf 

basierenden Gewässerschutzverord-

nung sind eindeutig. Eine Höhenkote 

für die Einstellhalle im Quartierplan zu 

definieren, ist daher nicht erforderlich 

bzw. die Einhaltung der gesetzlichen 

Vorgaben ist im Baugesuch nachzuwei-

sen (siehe auch Erläuterung unter Kap. 

6.6.2). 

zwV Bestimmung in neuem Absatz: Teile von Bauten können als Lebensraum für geschützte Tier- und Pflanzenarten bedeutsam sein (Mauersegler, Schwalben etc.). 

Sie sind gemäss Naturschutzgesetzgebung schützenswert. Damit auch mit der neuen Überbauung solche Lebensräume angeboten werden können, sind im Sinne 

der Artenförderung an den Gebäuden gezielt Zugangsluken für Fledermäuse und Vögel anzubringen und pro Gebäude in angemessener Zahl Nistgelegenheiten für 

Mauersegler und/oder Mehlschwalben zu installieren.  

Vorschlag für neue Bestimmung: «An den Gebäuden sind gezielt Zugangsluken für Fledermäuse, Vögel und Insekten anzubringen und pro Gebäude in angemes-

sener Zahl Nistgelegenheiten (z. B. für Mauersegler) zu installieren.» 

Angepasste Umsetzung: Erstellung von 

Nistgelegenheiten für Vögel/Fleder-

mäuse im Aussenraum 

 § 4 Aussenraum  

zwV Absatz 4: Im Planungsbericht wird zurecht die Bedeutung der ökologischen Vernetzung betont. Die Grünflächen A sollen primär diese Funktion erfüllen.  

Die Bestimmung ist daher wie folgt zu ergänzen: «Die Grünflächen A dienen primär der ökologischen Vernetzung. Sie sind mit einer naturnahen, artenreichen 

Bepflanzung … .» 

Erledigt  
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zwV Absatz 12: Aussenraumbeleuchtungen sollten so konzipiert werden, dass sie die Umgebung nicht übermässig beeinträchtigen. Die Leuchtdauer ist neben Intensität 

und Beleuchtungsstärke ein wichtiger Faktor bei der Bewertung der Schädlichkeit von Beleuchtungsanlagen. Zudem ist es wichtig, dass die Lichtkegel nach oben 

abgeschirmt werden.  

Der zweite Satz in Absatz 12 ist daher wie folgt zu ergänzen: «Die Beleuchtungsanlagen sind einheitlich zu gestalten und in ihrer Intensität, Leuchtdauer und 

Beleuchtungsstärke auf das Notwendige zu beschränken und Lichtkegel nach oben abzuschirmen.» 

Erledigt 

Empf Zur langfristigen Sicherung der Baumpflanzungen wird empfohlen, im Quartierplanvertrag insbesondere auch die Pflanzung und Pflege der Bäume zu regeln: 

«Pflanzung und Pflege der Bäume hat nach den Grundsätzen der modernen Baumpflege (Bund Schweizer Baumpflege) zu erfolgen, so dass deren langfristiger 

Erhalt gesichert ist.» 

Wird umgesetzt, jedoch im Reglement 

und nicht im Vertrag. 

 Neuer Paragraf: Bestimmung betreffend Störfallvorsorge  

zwV Im Quartierplanreglement muss ein Paragraf «Störfallvorsorge» aufgenommen werden. Hier müssen allfällige Sicherheitsmassnahmen verbindlich festgelegt wer-

den. Ausserdem sind sensible Nutzungen im Konsultationsbereich (Bereich «Störfallrelevanz» im Quartierplan; siehe Ziffer 1.1 des Vorprüfungsberichtes) auszu-

schliessen. 

Wird umgesetzt, jedoch gemäss Vorprü-

fungsbericht zum Planungs- und Begleit-

bericht wird nur Ausschlussdefinition 

vorgenommen. 

 Neuer Paragraf: Bestimmung zu archäologischer Schutzzone  

Empf Die Archäologie Baselland empfiehlt, archäologischen Schutzzonen auszuscheiden und folgende Bestimmungen im Quartierplanreglement festzulegen:  

Absatz 1: Archäologische Schutzzonen nach § 4 Archäologiegesetz bezwecken den Schutz archäologischer Hinterlassenschaften sowie der zu ihrem Schutz not-

wendigen Umgebung. Diese sind aufgrund ihres wissenschaftlichen Wertes als Bestandteile des kulturellen Erbes von Bedeutung.  

Absatz 2: Vor unumgänglichen Bodeneingriffen in einer Schutzzone ist die Bewilligung der zuständigen Behörde (Archäologie Baselland) einzuholen, welche gege-

benenfalls eine archäologische Untersuchung anordnet. 

Wird nicht umgesetzt. Im Zonenplan 

auch nicht als verbindliche Zone festge-

legt (Kongruenz von Planungsfestlegun-

gen). 

 Planungs- und Begleitbericht    

zwV Störfallvorsorge: Wie im Planungs- und Begleitbericht korrekt festgehalten ist, liegt die untere Hälfte des Quartierplan-Areals im Konsultationsbereich der Eisen-

bahn. Die Störfallbeurteilung der SBB vom 5. Juli 2018 weist Risiken im unteren Übergangsbereich aus. Aktuell ist eine empfindliche Nutzung (Kindertagesstätte) 

auf dem Areal geplant (jedoch ausserhalb des Konsultationsbereiches). Nach Rücksprache mit dem BAV sind keine zusätzlichen Massnahmen notwendig. 

Im Mail vom 18. Dezember 2019 wurde Ihnen mitgeteilt, dass empfindliche Nutzungen im Konsultationsbereich im Reglement ausdrücklich ausgeschlossen werden 

müssen. Ansonsten ist die Planung gemäss Planungshilfe des Bundes (ARE/BAFU/BAV/BFE/ASTRA, Oktober 2013, Revision 2017/18) risikorelevant und es sind 

zusätzliche Massnahmen zu evaluieren. Im vorliegenden Reglement werden empfindliche Nutzung im Konsultationsbereich nicht ausgeschlossen. Ein entsprechen-

der Paragraf ist daher in das Reglement aufzunehmen. Wir dies nicht gemacht, ist ein detailliertes Störfallgutachten zu erstellen und zusätzliche Massnahmen in 

Zusammenarbeit mit der Vollzugsbehörde zu evaluieren. 

Erledigt (Ausschluss von empfindlichen 

bzw. sensiblen Nutzung als Bestimmung 

im Reglement ergänzt). 
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zwV Natur und Landschaft:  Die Ausführungen in Kapitel 6.5.3 sind unvollständig und zu ergänzen mit Angaben zu Gebäudebrütern wie Mauersegler, Mehlschwalben, 

Fledermäusen etc. (geschützte Arten). Oft bieten Gebäude oder Teile davon geeignete Nistmöglichkeiten für verschiedene Tierarten. Der Ersatz von alten Bauten 

durch moderne hat oft den Verlust wertvoller Brutplätze zur Folge. Dieser Verlust kann durch ein ausreichendes Angebot von Nisthilfen für Höhlen-/Gebäudebrüter 

kompensiert werden. Merkblätter betreffend Gebäude und Vögel sind erhältlich unter http://www.vogelwarte.ch/bauen-und-voegel.html.  

Eine Beobachtung durch eine Biologin 

von Stierli + Ruggli Ingenieure und 

Raumplaner AG hat ergeben, dass bei 

den bestehenden Bauten keine gebäu-

debrütenden Arten nisten. Im Quartier-

plan-Reglement werden trotzdem Vor-

gaben für die Ansiedlung gebäudebrü-

tender Arten aufgenommen. 

zwV Natur und Landschaft: Zudem sind die Ausführungen zu Vernetzung und ökologischer Ausgleich von Kapitel 6.6.5 in das Kapitel 6.5.3 zu verschieben. Die beiden 

Themenbereiche werden in der Naturschutzgesetzgebung von Bund und Kanton abgehandelt und nicht im Umweltschutz-Recht. 

Erledigt 

zwV Verkehr: Insbesondere gestützt auf RPG Artikel 1 Absatz 1 muss eine Abstimmung zwischen Siedlung und Verkehr vorgenommen werden. Hierzu sind u. a. die 

erwartete Verkehrserzeugung der zu planenden Siedlungsentwicklung sowie ihre Auswirkungen auf das umliegende Kantonsstrassennetz und das ÖV-Netz darzu-

stellen und die Verträglichkeit dieser Auswirkungen ist zu beurteilen.  

Für den Quartierplan ist das nachvollziehbar erfolgt, Aussagen betreffend Zonenplanänderung sind zu ergänzen. Bezüglich der hier geplanten Änderungen dürfte 

eine Darstellung der Überlegungen in wenigen Sätzen im Planungsbericht genügen 

Erledigt 

zwV Altlasten: Der Quartierplan-Perimeter «Eifeld» betrifft die Parzelle Nr. 1249 in Gelterkinden, welche rechtskräftig als «belastet, weder überwachungs- noch sanie-

rungsbedürftig» im Kataster der belasteten Standorte (KbS) eingetragen ist (KbS Nr. 2846720115; Betriebsstandort der ehemaligen Bally-Schuhfabriken). Es muss 

mit Belastungen im Untergrund gerechnet werden. Es ist frühzeitig, jedoch spätestens im Rahmen des Baugesuchverfahrens, ein «Vorgehens- und Entsorgungs-

konzept AUE BL» mit baubedingter Gefährdungsabschätzung zu erstellen und den zuständigen Fachstellen zur Prüfung einzureichen. Dieser Umstand ist im Pla-

nungsbericht, Kapitel 6.6.1 zwingend zu ergänzen.  

Erledigt 

Hinw Altlasten Im Vorgehens- und Entsorgungskonzept ist auch der angestrebte Endzustand anzugeben. Wenn es Ziel der Bauherrschaft ist, den Standort oder Teilbe-

reiche des Standorts nach der Überbauung aus dem KbS zu löschen, muss alles belastete Material fachgerecht entfernt und entsorgt werden, also auch solches 

Material, welches nicht sowieso im Rahmen des Baus ausgehoben wird. Ausserdem muss der Endzustand durch entsprechende Sohlbeprobungen als unver-

schmutzt gemäss Abfallverordnung (VVEA) ausgewiesen werden. Für weitere Informationen über die notwendigen Abläufe verweist das AUE auf unsere Merkblätter 

«Bauen auf belasteten Standorten» sowie das Pflichtenheft für das Vorgehens- und Entsorgungskonzept AUE BL (www. aue.bl.ch > Altlasten > Publikationen). 

Kenntnisnahme 

 Allgemeine Bedingungen zur kantonalen Vorprüfung  

Hinw Wir verweisen auf die «Allgemeinen Bedingungen zur kantonalen Vorprüfung». Diese sind Bestandteil der kantonalen Vorprüfung und im weiteren Planungsverfah-

ren zu berücksichtigen. 

Kenntnisnahme 
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